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Artikel 1

Die	Anlagen	1	und	2	der	Berufliche	Schulen	Organisationsverord-
nung	vom	11.	Dezember	2012	(GVOBl.	M-V	2013	S.	3,	177),	die	
zuletzt	 durch	 die	Verordnung	 vom	 3.	 Mai	 2016	 (GVOBl.	 M-V		
S.	267,	792)	geändert	worden	ist,	werden	wie	beigefügt	gefasst.

Artikel 2

Diese	Verordnung	tritt	am	1.	August	2017	in	Kraft.

_____	
*		Ändert	VO	vom	11.	Dezember	2012;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	223	-	6	-	43	
#		Verkündet	im	Mitt.Bl.	M-V	vom	27.	Juni	2017	S.	65

Vierte Verordnung zur Änderung der 
Berufliche Schulen Organisationsverordnung*#

 
Vom 20. Juni 2017

Aufgrund	des	§	30	Nummer	1	und	2	des	Schulgesetzes	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	10.	September	2010	(GVOBl.	M-V	
S.	462;	2011	S.	859;	2012	S.	524),	das	zuletzt	durch	das	Gesetz	vom	20.	April	2017	(GVOBl.	M-V	S.	66)	geändert	worden	ist,	verord-
net	das	Ministerium	für	Bildung,	Wissenschaft	und	Kultur:

Schwerin,	den	20.	Juni	2017

Die Ministerin für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur 

Birgit Hesse

Anl. 1 und 2
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Artikel 1

Die	Ausbildungs-	und	Prüfungsordnung	mittlerer	feuerwehrtechni-
scher	Dienst	vom	8.	April	1999	(GVOBl.	M-V	S.	264),	die	zuletzt	
durch	Verordnung	 vom	 16.	 Januar	 2013	 (GVOBl.	 M-V	 S.	 122)	
geändert	worden	ist,	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 In	§	13	Absatz	1	Nummer	1	werden	die	Wörter	„an	der	Lan-
desfeuerwehrschule	 Mecklenburg-Vorpommern“	 gestrichen	
und	durch	„an	einer	öffentlich-rechtlichen	Ausbildungsstelle“	
ersetzt.

2.	 §	18	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Dem	Absatz	1	werden	folgende	Sätze	angefügt:

	 „Das	Ministerium	für	Inneres	und	Europa	kann	die	Durch-
führung	der	 fachtheoretischen	Ausbildung	ganz	oder	 teil-
weise	 anderen	 öffentlich-rechtlichen	 Ausbildungsstellen	
übertragen.	Das	Nähere	ist	in	einer	Vereinbarung	zu	regeln.	
§	10	bleibt	unberührt.“

b)	 In	Absatz	2	Satz	1	werden	die	Wörter	„an	der	Landesfeu-
erwehrschule	Mecklenburg-Vorpommern“	gestrichen.

c)	 In	Absatz	4	werden	die	Wörter	„vom	19.	Dezember	1995	
(GVOBl.	M-V	1996	S.	53)“	gestrichen.

3.	 In	§	8	Absatz	2	Nummer	2,	§	10	Absatz	1,	Absatz	2	Satz	2,	
Absatz	3	Satz	1	und	Satz	2	Nummer	4,	 §	18	Absatz	1	und	
Absatz	3,	§	21	Absatz	3	Satz	3,	§	22	Absatz	3,	§	28	Absatz	3,	
§	30	Absatz	2	und	Absatz	6	Satz	2	sowie	Satz	3	Nummer	2	
wird	 jeweils	 das	 Wort	 „Landesfeuerwehrschule“	 durch	 die	
Wörter	 „Landesschule	 für	 Brand-	 und	 Katastrophenschutz“	
und	in	der	Anlage	3	(zu	§	37)	und	in	der	Anlage	4	(zu	§	38)	
wird	 jeweils	 das	 Wort	 „Landesfeuerwehrschule“	 durch	 die	
Wörter	 „Landesschule	 für	 Brand-	 und	 Katastrophenschutz	
Mecklenburg-Vorpommern“	ersetzt.

4.	 In	§	3	Absatz	1	Satz	2,	Anlage	3	(zu	§	37)	und	Anlage	4	(zu		
§	 38)	 wird	 jeweils	 das	 Wort	 „Innenministerium“	 durch	 die	
Wörter	„Ministerium	für	Inneres	und	Europa“	ersetzt.

Artikel 2

Diese	Verordnung	tritt	mit	Wirkung	vom	1.	März	2017	in	Kraft.

_____	
*		Ändert	VO	vom	8.	April	1999;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	2030	-	4	-	37

Zweite Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst (APOmDFw M-V)*

Vom 22. Juni 2017

Aufgrund	des	§	26	Absatz	1	des	Landesbeamtengesetzes	vom	17.	Dezember	2009	(GVOBl.	M-V	S.	687),	das	zuletzt	durch	Artikel	2	
des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2016	(GVOBl.	M-V	S.	550,	557)	geändert	worden	ist,	verordnet	das	Ministerium	für	Inneres	und	Europa:

Schwerin,	den	22.	Juni	2017

Der Minister 
für Inneres und Europa 

Lorenz Caffier
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Artikel 1

Die	Abiturprüfungsverordnung	vom	4.	Juli	2005	in	der	Fassung	
der	Bekanntmachung	vom	8.	August	2014	(GVOBl.	M-V	S.	456;	
2015	S.	24)	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 Dem	§	3	Absatz	1	wird	folgender	Satz	angefügt:

	 „Die	Verpflichtung	zum	Erlernen	einer	zweiten	Fremdsprache	
kann	 nicht	 durch	 das	 Unterrichtsfach	 Niederdeutsch	 erfüllt	
werden.“

2.	 In	§	6	Absatz	5	Satz	2	werden	die	Wörter	„Fächer	und	Fächer-
kombinationen“	durch	das	Wort	„Unterrichtsfächer“	ersetzt.

3.	 In	§	7	Absatz	2	Satz	3	werden	nach	dem	Wort	„Oberstufe“	die	
Wörter	„,	der	Abendgymnasien	und	der	Fachgymnasien“	ein-
gefügt.

4.	 §	8	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	1	Nummer	1	wird	wie	folgt	gefasst:

„1.	 dem	 sprachlich-literarisch-künstlerischen	 Aufgaben-
feld

	 (Deutsch,	Fremdsprachen,	Niederdeutsch,	Kunst	und	
Gestaltung,	Musik,	Darstellendes	Spiel),“

b)	 In	 Absatz	 2	 wird	 nach	 dem	 Wort	 „Biologie“	 das	 Wort	
„sowie“	 durch	 ein	 Komma	 ersetzt	 und	 nach	 dem	 Wort	
„Spanisch“	 werden	 die	 Wörter	 „sowie	 Niederdeutsch“	
eingefügt.

c)	 In	Absatz	3	werden	nach	dem	Wort	„Musik,“	die	Wörter	
„Darstellendes	 Spiel“	 und	 nach	 dem	 Wort	 „Fremdspra-
chen“	die	Wörter	„und	Niederdeutsch“	eingefügt.

5.	 §	9	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	2	Satz	2	werden	nach	dem	Wort	 „haben“	die	
Wörter	 „sowie	 an	 Schulen	 mit	 dem	 Profilschwerpunkt	
Niederdeutsch“	eingefügt.

b)	 In	Absatz	3	werden	nach	dem	Wort	„sind“	die	Wörter	„von	
der	Schülerin	oder“	eingefügt	und	nach	dem	Wort	„Gestal-
tung“	das	Komma	durch	die	Wörter	„oder	Darstellendes	
Spiel,	evangelische	oder	katholische“	ersetzt.

6.	 §	34	wird	wie	folgt	gefasst:

„§ 34 
Feststellung des schulischen Teils der Fachhochschulreife

	 (1)	Wer	die	Schule	ohne	den	Erwerb	der	Allgemeinen	Hoch-
schulreife	mit	einem	Abgangszeugnis	verlässt	und	die	Voraus-
setzungen	 gemäß	 §	 33	 erfüllt,	 erhält	 von	 der	 Schule	 eine	
Bescheinigung	 über	 den	 Erwerb	 des	 schulischen	 Teils	 der	
Fachhochschulreife.

	 (2)	Ehemalige	Schülerinnen	und	Schüler,	die	die	Schule	ohne	
den	 Erwerb	 der	 Allgemeinen	 Hochschulreife	 mit	 einem	
Abgangszeugnis	verlassen	haben,	sowie	andere	Schülerinnen	
und	 Schüler,	 die	 die	Voraussetzungen	 gemäß	 §	 33	 erfüllen,	
erhalten	auf	Antrag	von	der	Schule	eine	Bescheinigung	über	
den	Erwerb	des	schulischen	Teils	der	Fachhochschulreife.“

7.	 In	§	35	Absatz	1	Satz	1	werden	nach	dem	Wort	„Fachhoch-
schulreife“	die	Wörter	„durch	das	Ministerium	für	Bildung,	
Wissenschaft	und	Kultur	Mecklenburg-Vorpommern“	einge-
fügt.

8.	 §	36	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	7	Satz	2	werden	die	Wörter	„gesonderten	Erlass“	
durch	das	Wort	„Verordnung“	ersetzt.

b)	 Absatz	8	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(8)	 Soweit	 entsprechende	 Fremdsprachenkenntnisse	
durch	den	Besuch	einer	ausländischen	Schule	oder	durch	
eine	Feststellungsprüfung	nachgewiesen	werden,	kann	die	
oberste	 Schulbehörde	 auf	 Antrag	 zulassen,	 dass	 die	
Fremdsprachenverpflichtungen	bei	Eintritt	in	die	Qualifi-
kationsphase	in	einer	von	den	Bestimmungen	dieser	Ver-
ordnung	abweichenden	Weise	erfüllt	werden.“

_____	
*	Ändert	VO	i.	d.	F.	d.	B.	vom	8.	August	2014;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	223	-	3	-	68	
#		Verkündet	im	Mitt.Bl.	M-V	vom	27.	Juni	2017	S.	63

Sechste Verordnung zur Änderung der Abiturprüfungsverordnung*#

Vom 22. Juni 2017

Aufgrund	des	§	21	Absatz	6	und	des	§	69	Nummer	3	Buchstabe	b	und	c	sowie	Nummer	6	des	Schulgesetzes	in	der	Fassung	der	Bekannt-
machung	vom	10.	September	2010	(GVOBl.	M-V	S.	462;	2011	S.	859;	2012	S.	524),	das	zuletzt	durch	das	Gesetz	vom	20.	April	2017	
(GVOBl.	M-V	S.	66)	geändert	worden	ist,	verordnet	das	Ministerium	für	Bildung,	Wissenschaft	und	Kultur:
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9.	 Die	Anlage	4	wird	wie	folgt	gefasst:

„Anlage 4 
(zu	§	28	Absatz	6)

 Mindesteinbringungsverpflichtungen für die 
Gesamtqualifikation

Unterrichtsfach
Anzahl der 

Halbjahresleistungen
Deutsch 4

Fremdsprache	1)	2) 4

Musik	oder	Kunst	und	Gestaltung	
oder	Darstellendes	Spiel

2

Geschichte	und	Politische	Bildung 4

evangelische	oder	katholische	
Religion	oder	Philosophie

2

Mathematik 4

Naturwissenschaften	3) 4

	 1)	Vier	Leistungen	in	ein	und	demselben	Hauptfach.
	 2)		Waren	Kenntnisse	in	einer	zweiten	Fremdsprache	nach	§	3	neu	zu	erwerben,	

so	müssen	beide	Leistungen	des	letzten	Jahres	eingebracht	werden;	dies	gilt	
auch,	wenn	die	Einbringungsverpflichtungen	mit	einer	anderen	als	der	in	der	
Einführungsphase	neu	begonnenen	Fremdsprache	erfüllt	werden.

	 3)		Vier	Leistungen	in	ein	und	demselben	Unterrichtsfach	oder	je	zwei	Leistun-
gen	aus	zwei	Naturwissenschaften.“

 

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese	Verordnung	tritt	am	1.	August	2017	in	Kraft.

Schwerin,	den	22.	Juni	2017

Die Ministerin für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur 

Birgit Hesse
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_____	
#		Verkündet	im	Mitt.Bl.	M-V	vom	27.	Juni	2017	S.	38

Verordnung über die Zulassung, Ausbildung und Prüfung 
an der Höheren Berufsfachschule zur Staatlich anerkannten Erzieherin 

für 0- bis 10-Jährige und zum Staatlich anerkannten Erzieher für 0- bis 10-Jährige 
(Erzieherinnen und Erzieher für 0- bis 10-Jährige  

– Höhere Berufsfachschulverordnung – Erz0-10HBFSVO M-V)#

Vom 27. Juni 2017

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	223	-	6	-	68

Aufgrund	des	§	9	Absatz	1,	§	27,	§	30	Nummer	1,	2,	4	und	7,	§	33	und	§	69	Nummer	4	des	Schulgesetzes	in	der	Fassung	der	Bekannt-
machung	vom	10.	September	2010	(GVOBl.	M-V	S.	462;	2011	S.	859;	2012	S.	524),	das	zuletzt	durch	Gesetz	vom	20.	April	2017	
(GVOBl.	M-V	S.	66)	geändert	worden	ist,	verordnet	das	Ministerium	für	Bildung,	Wissenschaft	und	Kultur:
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Teil 1 
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 
Geltungsbereich und Zielsetzung

(1)	Diese	Verordnung	gilt	für	die	Zulassung,	Ausbildung	und	Prü-
fung	an	der	Höheren	Berufsfachschule	im	Rahmen	des	Modell-
projektes	„Staatlich	anerkannte	Erzieherin	 für	0-	bis	10-Jährige	
und	Staatlich	anerkannte	Erzieher	für	0-	bis	10-Jährige“.	Die	Re-
gelungen	dieser	Verordnung	beziehen	sich	auf	die	Ausbildung	der	
Schülerinnen	und	Schüler,	die	zum	Schuljahr	2017/2018	beginnt.

(2)	 Die	Ausbildung	 im	 Rahmen	 des	 Modellprojektes	 führt	 zum	
Berufsabschluss	„Staatlich	anerkannte	Erzieherin	für	0-	bis	10-Jäh-
rige“	oder	„Staatlich	anerkannter	Erzieher	für	0-	bis	10-Jährige“.

§ 2 
Gliederung und Dauer der Ausbildung

(1)	Die	Ausbildung	dauert	drei	Jahre	und	gliedert	sich	in	den	fach-
richtungsübergreifenden	und	den	fachrichtungsbezogenen	Lernbe-
reich,	die	in	Fächer	und	Module	strukturiert	sind,	sowie	in	die	prak-
tische	Ausbildung.	Der	Stundenumfang	wird	durch	die	Stundentafel	
der	Anlage	1	bestimmt.	Abweichungen	von	den	Festlegungen	der	
Stundentafel	bedürfen	der	vorherigen	Genehmigung	der	zuständi-
gen	Schulbehörde.	Der	Rahmenlehrplan	wird	vom	Ministerium	für	
Bildung,	Wissenschaft	und	Kultur	gesondert	erlassen.

(2)	Die	praktische	Ausbildung	umfasst	mindestens	2	000	Stunden	
und	findet	auch	in	der	unterrichtsfreien	Zeit	statt.	Der	vom	Träger	
der	 Kindertageseinrichtung	 gewährte	 Jahresurlaub	 kann	 nur	 in	
den	Ferien	genommen	werden.

(3)	Mit	erfolgreichem	Abschluss	der	Ausbildung	wird	die	Berufs-
bezeichnung	„Staatlich	anerkannte	Erzieherin	für	0-	bis	10-Jähri-
ge“	oder	„Staatlich	anerkannter	Erzieher	für	0-	bis	10-Jährige“	er-
worben.

(4)	 Die	 Schülerin	 oder	 der	 Schüler	 muss	 die	 Schule	 verlassen,	
wenn	 der	 Ausbildungsvertrag	 gekündigt	 oder	 aus	 sonstigem	
Grund	beendet	und	die	Ausbildung	nicht	bei	einem	anderen	Trä-
ger	der	praktischen	Ausbildung	unverzüglich	fortgesetzt	wird.

Teil 2 
Aufnahmebestimmungen

§ 3 
Voraussetzungen für die Zulassung

(1)	Die	Aufnahme	in	den	Bildungsgang	setzt	die	gesundheitliche	
Eignung	 zur	 Ausübung	 des	 angestrebten	 Berufes	 voraus.	 Der	
Nachweis	wird	durch	eine	ärztliche	Bescheinigung	aufgrund	der	
Erstuntersuchung	 gemäß	 §	 32	 des	 Jugendarbeitsschutzgesetzes	
erbracht.

(2)	Voraussetzung	 für	 die	 Zulassung	 zum	 Bildungsgang	 ist	 die	
Mittlere	 Reife	 oder	 eine	 gleichwertige	 Schulausbildung,	 wobei	
die	erbrachten	Leistungen	in	den	Fächern	Deutsch,	Sport,	Mathe-
matik,	Fremdsprache,	Musik	und	Kunsterziehung	 im	Einzelnen	
nicht	schlechter	als	„befriedigend“	lauten	sollen.

§ 4 
Zulassung

(1)	Der	Antrag	auf	Zulassung	zum	Bildungsgang	ist	bis	zum	1.	Ju-
li	des	jeweiligen	Jahres	(Ausschlussfrist)	an	die	zuständige	beruf-
liche	Schule	zu	richten.	Bei	minderjährigen	Bewerberinnen	und	
Bewerbern	ist	der	Antrag	auf	Aufnahme	durch	die	Personensorge-
berechtigten	zu	unterzeichnen.

(2)	Dem	Antrag	sind	beizufügen:

1.	 ein	Lebenslauf,

2.	 die	Nachweise	über	die	geforderte	Vorbildung	in	Form	amt-
lich	beglaubigter	Kopien	der	Abschlusszeugnisse	oder	Erlaub-
nisse,

3.	 das	Ergebnis	der	Erstuntersuchung	gemäß	§	32	des	Jugendar-
beitsschutzgesetzes,

4.	 ein	logopädisches	Gutachten,

5.	 ein	erweitertes	Führungszeugnis,

6.	 eine	Erklärung	darüber,	dass	keine	Ablehnungsgründe	gemäß	
Absatz	5	Nummer	3	und	4	vorliegen	sowie

7.	 der	Nachweis	eines	Vertrages	zwischen	einem	geeigneten	Trä-
ger	 einer	 Tageseinrichtung	 für	 Kinder	 und	 der	 Bewerberin	
oder	dem	Bewerber	über	die	praktische	Ausbildung	nach	den	
Vorschriften	dieser	Verordnung.

Sofern	der	Schülerin	oder	dem	Schüler	das	erweiterte	Führungs-
zeugnis	oder	das	logopädische	Gutachten	zum	Zeitpunkt	der	An-
tragstellung	noch	nicht	vorliegt,	ist	es	unverzüglich,	jedoch	späte-
stens	vor	Beginn	der	Ausbildung	nachzureichen.	Die	Schule	kann	
die	Schülerin	oder	den	Schüler	in	einem	solchen	Fall	unter	dem	
Vorbehalt,	dass	sich	aus	den	nachzureichenden	Unterlagen	keine	
Gründe	für	eine	Ablehnung	ergeben,	zur	Ausbildung	zulassen.

(3)	Die	Entscheidung	über	die	Aufnahme	trifft	die	Schulleiterin	
oder	der	Schulleiter	und	teilt	die	Entscheidung	den	Bewerberin-
nen	und	Bewerbern,	 sofern	diese	minderjährig	 sind,	den	Perso-
nensorgeberechtigten	schriftlich	mit.

(4)	Bewerberinnen	und	Bewerber	nichtdeutscher	Herkunftsspra-
che	 haben	 ausreichende	 deutsche	 Sprachkenntnisse	 nachzuwei-
sen.

(5)	Die	Aufnahme	ist	zu	versagen,	wenn

1.	 das	Vorliegen	der	Zulassungsvoraussetzungen	gemäß	§	3	und	
§	4	Absatz	2	nicht	vollständig	nachgewiesen	wird	oder

2.	 die	 in	 §	 4	Absatz	 1	 dem	Antrag	 beizufügenden	 Unterlagen	
nicht	bei	der	Schule	eingereicht	worden	sind	oder

3.	 die	Bewerberin	oder	der	Bewerber	die	staatliche	Prüfung	an	
einer	Fachschule	des	Sozialwesens	bereits	abgelegt	hat,	end-
gültig	nicht	bestanden	hat	und	nicht	mehr	wiederholen	darf	
oder

Anl. 1
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4.	 die	Bewerberin	oder	der	Bewerber	die	staatliche	Prüfung	an	
einer	 Höheren	 Berufsfachschule	 oder	 an	 einer	 Berufsfach-
schule	der	gleichen	Ausbildungsrichtung	bereits	abgelegt	hat,	
nicht	bestanden	hat	und	nicht	mehr	wiederholen	darf.

§ 5 
Auswahlverfahren

(1)	Kann	eine	Schule	in	den	Bildungsgang	nicht	alle	Bewerberin-
nen	und	Bewerber	aufnehmen,	findet	für	alle	Bewerberinnen	und	
Bewerber,	 die	 die	Aufnahmevoraussetzungen	 erfüllen,	 ein	Aus-
wahlverfahren	statt.

(2)	Unter	Verwendung	des	die	Aufnahmevoraussetzungen	nach-
weisenden	Zeugnisses	sind	die	Plätze	nach	der	Reihenfolge	der	
Durchschnittsnoten	der	in	§	3	Absatz	2	genannten	Fächer	zu	ver-
geben.	Die	Durchschnittsnote	ist	mit	zwei	Stellen	nach	dem	Kom-
ma	zu	bilden.	Kann	von	Bewerberinnen	und	Bewerbern	mit	glei-
chen	Durchschnittsnoten	nur	ein	Teil	aufgenommen	werden,	wird	
die	Aufnahmeentscheidung	 aufgrund	 eines	Aufnahmegesprächs	
getroffen,	das	die	Schulleiterin	oder	der	Schulleiter	oder	eine	von	
ihr	 oder	 ihm	 beauftragte	 Lehrkraft	 mit	 den	 Bewerberinnen	 und	
Bewerbern	führt.	Höhere	Schulabschlüsse	und	Berufsabschlüsse	
können	entsprechend	berücksichtigt	werden.

(3)	Verspätete	Aufnahmeanträge	können	im	Auswahlverfahren	erst	
berücksichtigt	werden,	wenn	alle	 rechtzeitig	eingegangenen	Auf-
nahmeanträge	beschieden	oder	anderweitig	erledigt	worden	sind.

(4)	Wer	für	die	Aufnahme	ausgewählt	wurde,	hat	 innerhalb	von	
zwei	Wochen	 nach	 Bekanntgabe	 schriftlich	 mitzuteilen,	 ob	 der	
Platz	in	Anspruch	genommen	wird.	Nach	Ablauf	dieser	Frist	wer-
den	nicht	in	Anspruch	genommene	Plätze	im	Nachrückverfahren	
vergeben.

Teil 3 
Ausbildung

§ 6 
Leistungsbewertung

(1)	Die	 im	Unterricht	und	während	der	praktischen	Ausbildung	
des	jeweiligen	Bildungsganges	erbrachten	Leistungen	werden	mit	
den	Notenstufen	gemäß	§	62	Absatz	4	des	Schulgesetzes	bewertet.

(2)	Die	Schülerinnen	und	Schüler	sind	zu	Beginn	des	Bildungs-
ganges	auf	die	Vorschriften	des	§	62	Absatz	4	des	Schulgesetzes	
und	auf	die	Versetzungs-	und	Bestehensregelungen	nachweislich	
hinzuweisen.

§ 7 
Leistungsnachweise

(1)	Die	jeweilige	Lehrkraft	ist	verpflichtet,	die	Schülerinnen	und	
Schüler	zu	Beginn	des	Unterrichtes	in	einem	Teilbereich	über	die	
Art	 der	 geforderten	 Leistungsnachweise	 zu	 informieren.	 Die	
Schülerinnen	und	Schüler	sind	verpflichtet,	die	geforderten	Lei-
stungsnachweise	zu	erbringen.

(2)	Die	Bewertung	der	Leistungen	der	praktischen	Ausbildung	er-
folgt	durch	die	Lehrkraft,	die	die	Betreuung	durchführt,	 im	Be-

nehmen	mit	dem	Träger	der	praktischen	Ausbildung.	Die	im	Rah-
men	der	praktischen	Ausbildung	erhobenen	Leistungsnachweise	
werden	zum	Ende	eines	Schuljahres	zur	Jahresnote,	zum	Ende	der	
Ausbildung	zu	einer	Vornote	zusammengefasst.

(3)	 Im	 theoretischen	 Unterricht	 werden	 schriftliche,	 mündliche	
und	gegebenenfalls	praktische	Leistungsnachweise	erhoben.

(4)	Die	Anzahl	der	Leistungsnachweise	nach	den	Absätzen	1	bis	3	
und	ihre	Gewichtung	werden	zu	Beginn	des	Schuljahres	von	der	
zuständigen	Fachkonferenz	festgelegt	und	den	Schülerinnen	und	
Schülern		bekannt	gegeben.

(5)	Die	Jahresnote	eines	Faches	oder	eines	Moduls	wird	aus	den	
einzelnen	Noten	der	in	dieser	Klassenstufe	erhobenen	Leistungs-
nachweise	gebildet.

(6)	Die	Gesamtnote	eines	Faches	oder	eines	Moduls	wird	aus	allen	
in	 der	 bisherigen	 Ausbildung	 erbrachten	 Leistungsnachweisen	
ermittelt.	 Im	 Modul	 7	 „Gestaltung	 von	 Entwicklungs-,	 Erzie-
hungs-	 und	 Bildungsprozessen“	 wird	 für	 jeden	 Teilbereich	 des	
Rahmenplans	 eine	 Note	 gebildet.	 Diese	 Noten	 sind	 zu	 einer	
Gesamtnote	für	das	Modul	zusammenzufassen.	War	eine	Klassen-
stufe	zu	wiederholen,	sind	für	diese	nur	die	in	der	Wiederholung	
erbrachten	Leistungsnachweise	zu	berücksichtigen.

§ 8 
Allgemeine Bestimmungen zur 

Unterrichtsorganisation und -durchführung

(1)	Der	Unterricht	wird	grundsätzlich	in	Jahrgangsstufen	durchge-
führt.	Er	wird	in	der	Regel	im	Klassenverband,	wenn	schulorgani-
satorische	oder	pädagogische	Gesichtspunkte	dafür	sprechen,	 in	
anderen	Organisationsformen	durchgeführt.

(2)	Die	Stundenverteilung	auf	den	Unterricht	und	die	praktische	
Ausbildung	wird	durch	die	Rahmenstundentafel	gemäß	Anlage	1	
geregelt.	Die	Lerninhalte	sind	im	Rahmenplan	festgelegt.	Der	Ab-
lauf	ist	so	zu	gestalten,	dass	eine	ständige	und	enge	Kooperation	
mit	den	Einrichtungen	stattfindet.

(3)	Schülerinnen	und	Schüler,	die	bereits	die	Allgemeine	Hoch-
schulreife,	die	Fachhochschulreife	oder	den	schulischen	Teil	der	
Fachhochschulreife	mit	mindestens	ausreichenden	Leistungen	im	
Fach	Mathematik	nachweisen,	können	auf	Antrag	vom	Mathema-
tikunterricht	befreit	werden.	Wird	diesem	Antrag	entsprochen,	ist	
anstelle	einer	Endnote	im	Fach	Mathematik	folgender	Hinweis	als	
Fußnote	anzugeben:	„Es	wird	auf	die	Abschlussnote	im	Fach	Ma-
thematik	des	Abiturzeugnisses	oder	des	Zeugnisses	über	die	Fach-
hochschulreife	verwiesen.“

(4)	Der	tägliche	Unterricht	soll	acht,	der	wöchentliche	Unterricht	
soll	40	Stunden	nicht	überschreiten.

§ 9 
Versetzung

(1)	Die	Schülerinnen	und	Schüler	werden	durch	die	Entscheidung	
der	 Klassenkonferenz	 zum	 Ende	 der	 ersten	 und	 zweiten	 Jahr-
gangsstufe	entweder	in	die	nächsthöhere	Jahrgangsstufe	versetzt	
oder	 der	 nachfolgenden	 gleichen	 Jahrgangsstufe	 als	 „nicht	 ver-
setzt“	zugewiesen.
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(2)	Lautet	die	Entscheidung	„nicht	versetzt“,	wird	dies	der	betref-
fenden	 Schülerin	 oder	 dem	 betreffenden	 Schüler	 unverzüglich	
mitgeteilt.	Die	Versetzungsentscheidung	ist	in	das	Jahreszeugnis	
nach	dem	Muster	der	Anlage	2	aufzunehmen.

(3)	Eine	Schülerin	oder	ein	Schüler	ist	nicht	zu	versetzen,	wenn	
die	 Leistungen	 im	 fachrichtungsübergreifenden	 Lernbereich,	 in	
allen	Modulen	des	fachrichtungsbezogenen	Lernbereichs	und	in	
der	praktischen	Ausbildung	nicht	mindestens	mit	„ausreichend“	
bewertet	wurden	oder	die	praktische	Ausbildung	nicht	im	in	die-
ser	Verordnung	vorgeschriebenen	Umfang	absolviert	wurde.

(4)	Im	fachrichtungsübergreifenden	Lernbereich	ist	ein	Ausgleich	
einer	mit	„mangelhaft“	bewerteten	Leistung	mit	einer	mindestens	
„befriedigend“	bewerteten	Leistung	im	Fach	des	jeweiligen	Teil-
bereiches	möglich.	Der	Ausgleich	kann	nur	einmal	erfolgen.

(5)	Eine	Schülerin	oder	ein	Schüler	kann	trotz	nicht	ausreichender	
Leistungen	in	einem	der	Fächer	des	fachrichtungsübergreifenden	
Lernbereiches	auch	dann	versetzt	werden,	wenn	von	ihr	oder		von	
ihm	unter	der	Berücksichtigung	der	Lernentwicklung	im	gesam-
ten	Beurteilungszeitraum	in	der	folgenden	Jahrgangsstufe	eine	er-
folgreiche	Mitarbeit	erwartet	werden	kann.	Die	Entscheidung	dar-
über	 trifft	 die	 Klassenkonferenz.	 Nicht	 erfolgreich	 absolvierte	
praktische	Ausbildungsabschnitte	sind	in	jedem	Falle	zu	wieder-
holen.	Ist	dieses	aus	organisatorischen	Gründen	innerhalb	dessel-
ben	Schuljahres	nicht	möglich,	kann	keine	Versetzung	erfolgen.

(6)	Die	Schülerin	oder	der	Schüler	kann	auf	Antrag	und	unter	Be-
rücksichtigung	 ihrer	oder	 seiner	Persönlichkeitsentwicklung	ein	
Schuljahr	wiederholen,	wenn	es	die	organisatorischen	Bedingun-
gen	 an	 der	 Schule	 ermöglichen	 und	 das	Ausbildungsverhältnis	
entsprechend	 verlängert	 wird.	 Hat	 die	 Klassenkonferenz	 einer	
Wiederholung	des	Schuljahres	zugestimmt	und	kann	die	Schüle-
rin	oder	der	Schüler	dennoch	nicht	einer	nachfolgenden,	gleichen	
Jahrgangsstufe	 zugewiesen	 werden,	 weil	 kein	 entsprechender	
Klassenverband	gebildet	wurde,	lautet	der	Vermerk	im	Zeugnis

„Das	Ziel	der	Jahrgangsstufe	wurde	nicht	erreicht.“

Die	Schülerin	oder	der	Schüler	kann	dann	wählen,	ob	sie	oder	er

1.	 den	Besuch	des	Bildungsganges	unterbrechen	will,	bis	es	eine	
nachfolgende	entsprechende	Jahrgangsstufe	gibt	oder

2.	 die	Jahrgangsstufe	an	einer	anderen	Schule	wiederholt.

Eine	freiwillige	Wiederholung	steht	einer	Nichtversetzung	gleich.	
Eine	Schülerin	oder	ein	Schüler,	die	oder	der	die	Schule	ohne	Ab-
schluss	verlässt,	erhält	ein	Abgangszeugnis	nach	dem	Muster	der	
Anlage	3.	§	64	Absatz	2	und	3	des	Schulgesetzes	bleibt	unberührt.

(7)	§	56	Absatz	2	des	Schulgesetzes	ist	zu	beachten.

§ 10 
Praktische Ausbildung

(1)	Während	der	praktischen	Ausbildung	wird	den	Schülerinnen	
und	Schülern	Gelegenheit	gegeben,	ihre	im	Unterricht	erworbe-
nen	 Kenntnisse	 praktisch	 anzuwenden	 und	 Tätigkeitsabläufe	 in	
der	Praxis	kennen	zu	lernen.	Sie	gewinnen	vertiefte	Einsichten	in	
Betriebsabläufe	und	sammeln	Erfahrungen	in	den	einschlägigen	

Arbeitsmethoden.	Sie	sollen	ferner	einen	Überblick	über	Aufbau,	
Ablauf	und	Organisation	der	Einrichtung	sowie	über	betriebliche	
Personal-	 und	 Sozialfragen	 erhalten.	 Während	 der	 praktischen	
Ausbildung	 erlangen	 sie	 vertiefte	 Einsichten	 in	 betriebswirt-
schaftliche	 Zusammenhänge	 und	 in	 Kooperationsstrukturen	 mit	
anderen	Einrichtungen	im	Gemeinwesen.

(2)	Die	wöchentliche	Arbeitszeit	regelt	sich	nach	den	gesetzlichen	
und	tariflichen	Bestimmungen.

(3)	Die	Einrichtung,	 in	der	die	praktische	Ausbildung	durchge-
führt	wird,	muss	geeignet	sein	und	ihre	Bereitschaft	durch	den	Ab-
schluss	einer	Vereinbarung	mit	der	Schule	erklären,	die	praktische	
Ausbildung	 nach	 dem	 Rahmenplan	 der	 Schule	 durchzuführen.	
Voraussetzung	für	die	Eignung	ist,	dass	die	praktische	Ausbildung	
in	einer	Einrichtung	in	Mecklenburg-Vorpommern	im	Einzugsbe-
reich	der	zuständigen	Schule	stattfindet,	Aufgaben	im	Bereich	des	
Berufsbildes	 wahrgenommen	 werden	 und	 geeignete	 Fachkräfte	
mit	der	Anleitung	der	Schülerinnen	und	Schüler	beauftragt	wer-
den.	Die	Schülerinnen	und	Schüler	schließen	einen	Ausbildungs-
vertrag	mit	dem	Träger	einer	Kindertageseinrichtung	in	Mecklen-
burg-Vorpommern	ab.	Dieser	Ausbildungsvertrag	bedarf	der	Zu-
stimmung	der	Schule.

(4)	Der	Umfang	der	Betreuung	beträgt	eine	Lehrerstunde	je	Schü-
lerin	und	Schüler	pro	Woche	der	praktischen	Ausbildung.

§ 11 
Fremdpraktika

Die	praktische	Ausbildung	muss	in	allen	Altersgruppen	(von	null-	
bis	dreijährige	Kinder,	drei-	bis	sechsjährige	Kinder,	Schulkinder	
bis	zehn	Jahre)	durchgeführt	werden.	Kann	der	Träger	der	Kinder-
tageseinrichtung	 die	 praktische	Ausbildung	 nicht	 in	 sämtlichen	
Altersgruppen	sicherstellen,	so	ist	in	jeder	nicht	abgedeckten	Al-
tersgruppe	 ein	 Fremdpraktikum	 von	 mindestens	 sechs	 Wochen	
Dauer	in	einer	geeigneten	Einrichtung	vorzusehen,	das	vom	Trä-
ger	der	praktischen	Ausbildung	in	Abstimmung	mit	der	Schule	or-
ganisiert	und	von	der	Schule	begleitet	wird.

§ 12 
Vorbereitung und Durchführung 

der praktischen Ausbildung

(1)	Die	Vorbereitung,	Durchführung	und	Auswertung	der	prakti-
schen	Ausbildung	erfolgt	in	enger	Zusammenarbeit	mit	den	Ein-
richtungen.	Dies	betrifft	auch	die	Abstimmung	der	Aufgaben	 in	
der	Praxis.

(2)	Die	praktische	Ausbildung	erfolgt	an	festgelegten	Unterrichts-
tagen	oder	in	Blockform.	Der	Rahmenlehrplan	in	der	jeweils	gel-
tenden	Fassung	ist	zu	beachten.	Im	ersten	und	zweiten	Schuljahr	
ist	 eine	 eigenverantwortliche	 Tätigkeit	 der	 Schülerin	 oder	 des	
Schülers	 in	 der	 Gruppe	 nicht	 zulässig.	 Diese	 Regelung	 gilt	 für	
minderjährige	Schülerinnen	und	Schüler	auch	im	dritten	Ausbil-
dungsjahr.

(3)	Der	Träger	der	Einrichtung	benennt	der	Schule	zu	Beginn	der	
Ausbildung	die	von	ihm	ausgewählten	für	die	fachliche	Anleitung	
und	Ausbildung	in	der	Einrichtung	verantwortlichen	und	geeigne-
ten	Fachkräfte.

Anl. 2

Anl. 3
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(4)	Die	Schule	bereitet	die	Schülerinnen	und	Schüler	während	des	
Unterrichtes	auf	die	praktische	Ausbildung	vor	und	wertet	diese	
aus.	Dazu	sind	den	Schülerinnen	und	Schülern	entsprechende	Ar-
beitsaufträge	und	Lernaufträge	zu	übergeben.	Die	zeitliche	Auf-
einanderfolge	 der	 einzelnen	 Ausbildungsabschnitte	 sowie	 die	
Lernziele	und	die	Lerninhalte	von	Unterricht	und	praktischer	Aus-
bildung	sind	aufeinander	abzustimmen.

(5)	Die	Schülerinnen	und	Schüler	sind	zur	Teilnahme	an	der	prak-
tischen	Ausbildung	verpflichtet.	Fehlzeiten	durch	Krankheit	und	
sonstige	von	der	Schülerin	und	vom	Schüler	nicht	zu	vertretende	
Verhinderungszeiten	können	bis	zu	15	Prozent	der	geplanten	Aus-
bildungsstunden	pro	Schuljahr	auf	die	praktische	Ausbildungszeit	
angerechnet	werden,	wenn	dadurch	der	Ausbildungszweck	nicht	
beeinträchtigt	wird.	Die	Entscheidung	hierüber	trifft	die	Klassen-
konferenz.

(6)	Die	Schülerinnen	und	Schüler	haben	die	Einrichtung	und	die	
Schule	unverzüglich	zu	unterrichten,	wenn	sie	verhindert	sind,	an	
der	praktischen	Ausbildung	teilzunehmen.	Dauert	eine	durch	Er-
krankung	oder	durch	Unfall	verursachte	Abwesenheit	 länger	als	
drei	Tage,	so	ist	spätestens	am	vierten	Tag	eine	ärztliche	Beschei-
nigung	über	die	bestehende	Arbeitsunfähigkeit	und	deren	voraus-
sichtliche	Dauer	der	Schule	vorzulegen,	deren	Kosten	durch	die	
Schülerin	oder	den	Schüler	zu	 tragen	sind.	Die	Regelungen	der	
Einrichtung	über	den	Nachweis	einer	krankheits-	oder	unfallbe-
dingten	Abwesenheit	werden	nicht	berührt.

(7)	 Die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 haben	 über	 die	 ihnen	 in	 der	
praktischen	 Ausbildung	 bekannt	 gewordenen	 Angelegenheiten,	
deren	 Geheimhaltung	 ihrer	 Natur	 nach	 erforderlich	 oder	 aus-
drücklich	vorgeschrieben	ist,	Verschwiegenheit	zu	bewahren.

Teil 4 
Prüfung

§ 13 
Abschluss der Ausbildung

(1)	Die	Ausbildung	wird	mit	einer	staatlichen	Abschlussprüfung	
abgeschlossen,	 in	 der	 der	 Prüfling	 nachweisen	 soll,	 dass	 er	 die	
Ziele	der	Ausbildung	erreicht	hat	und	damit	die	angestrebte	Ge-
samtqualifikation	erworben	hat.

(2)	Die	Abschlussprüfung	besteht	aus	einem	schriftlichen,	einem	
mündlichen	und	einem	praktischen	Teil.

§ 14 
Prüfungsausschuss und Fachprüfungsausschüsse

(1)	Zur	Durchführung	der	Abschlussprüfung	wird	an	der	Schule	
ein	Prüfungsausschuss	gebildet.	Dem	Ausschuss	gehören	an:

1.	 die	Schulleiterin	oder	der	Schulleiter	oder	die	für	die	schul-
fachliche	Koordinierung	des	Bildungsganges	zuständige	Ab-
teilungsleiterin	oder	der	Abteilungsleiter	als	Vorsitzende	oder	
Vorsitzender	sowie

2.	 die	Lehrkräfte,	die	zuletzt	in	dem	betreffenden	Bildungsgang	
unterrichtet	haben.

(2)	Zur	Durchführung	der	Prüfung	in	einzelnen	Teilbereichen	und	
zur	Durchführung	der	praktischen	Prüfung	können	Fachprüfungs-
ausschüsse	gebildet	werden.	Einem	Fachprüfungsausschuss	gehö-
ren	mindestens	an:

1.	 die	oder	der	Vorsitzende	des	Prüfungsausschusses	oder	eine	
von	ihr	oder	ihm	bestimmte	Vertretung	sowie

2.	 eine	Lehrkraft,	die	zuletzt	im	Fach	oder	Modul,	das	Gegen-
stand	der	Prüfung	ist,	unterrichtet	hat,	bei	praktischen	Prüfun-
gen	die	Lehrkraft,	die	die	Schülerinnen	und	Schüler	während	
der	praktischen	Ausbildung	betreut	hat.	Diese	Lehrkraft	führt	
die	Niederschrift.

Die	Mitglieder	und	gegebenenfalls	deren	Vertretung	werden	von	
der	 oder	 dem	Vorsitzenden	 des	 Prüfungsausschusses	 bestimmt.	
Abweichend	davon	kann	die	zuständige	Schulbehörde	auch	geeig-
nete	 Mitglieder	 berufen,	 die	 nicht	 an	 der	 Schule	 tätig	 sind.	
An	Fachprüfungsausschüssen	zur	Durchführung	der	mündlichen	
und	praktischen	Prüfung	kann	eine	Vertreterin	oder	ein	Vertreter	
der	Praxiseinrichtung	oder	dessen	Träger	als	beratendes	Mitglied	
ohne	Stimmrecht	teilnehmen.

(3)	 Der	 Prüfungsausschuss	 ist	 beschlussfähig,	 wenn	 außer	 der	
oder	dem	Vorsitzenden	mindestens	zwei	Mitglieder,	im	Fachprü-
fungsausschuss	 beide	 Mitglieder,	 anwesend	 sind.	 Die	 Entschei-
dungen	des	Prüfungsausschusses	und	der	Fachprüfungsausschüs-
se	werden	mit	Stimmenmehrheit	getroffen.	Stimmenthaltung	 ist	
nicht	zulässig.	Bei	Stimmengleichheit	gibt	die	Stimme	der	oder	
des	Vorsitzenden	den	Ausschlag.

(4)	Die	oder	der	Vorsitzende	des	jeweiligen	Ausschusses	kann	ge-
gen	Beschlüsse	Einspruch	erheben.	Über	Einsprüche	von	Vorsit-
zenden	der	Fachprüfungsausschüsse	entscheidet	der	Prüfungsaus-
schuss,	über	Einsprüche	gegen	Beschlüsse	des	Prüfungsausschus-
ses	die	zuständige	Schulbehörde.	Ein	Einspruch	hat	aufschieben-
de	Wirkung.

(5)	Vertreterinnen	und	Vertreter	der	zuständigen	Schulbehörde	ha-
ben	das	Recht,	an	allen	Prüfungen	mit	Stimmrecht	teilzunehmen	
und	alle	Prüfungsunterlagen	einzusehen.

(6)	Eine	Vertreterin	oder	ein	Vertreter	der	zuständigen	Schulbe-
hörde	kann	 an	den	Sitzungen	des	Prüfungsausschusses	 und	der	
Fachprüfungsausschüsse	teilnehmen.	In	begründeten	Fällen	kann	
sie	oder	er	den	Vorsitz	übernehmen.	In	diesem	Fall	nimmt	sie	oder	
er	anstelle	der	oder	des	Vorsitzenden	das	Stimmrecht	wahr.

(7)	Eine	Lehrkraft,	die	zu	einem	Prüfling	in	nahen	persönlichen	
oder	wirtschaftlichen	Beziehungen	im	Sinne	des	§	20	Landesver-
waltungsverfahrensgesetzes	 steht,	 darf	 nicht	 Mitglied	 des	 Prü-
fungsausschusses	 oder	 des	 Fachprüfungsausschusses	 sein.	 Die	
Lehrkraft	 hat	 im	 Falle	 ihrer	 Berufung	 eine	 solche	Tatsache	 der	
oder	dem	Vorsitzenden	unaufgefordert	mitzuteilen.

(8)	Der	Prüfungsausschuss	hat	insbesondere	die	Aufgabe,

1.	 den	 Gesamtablauf	 der	 Prüfung	 festzulegen	 und	 deren	 ord-
nungsgemäße	Durchführung	zu	gewährleisten,

2.	 die	Bewertung	der	Leistungen	nach	gleichen	Maßstäben	zu	si-
chern,
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3.	 Maßnahmen	 festzulegen,	 die	 die	 Geheimhaltung	 der	 Prü-
fungsaufgaben	sowie	die	Schweigepflicht	über	Inhalt	und	den	
Verlauf	aller	mit	der	Prüfung	in	Verbindung	stehenden	Bera-
tungen	sichern,

4.	 die	mündlichen	Prüfungsaufgaben	zu	genehmigen,

5.	 die	Prüfungsteilnehmerinnen	und	Prüfungsteilnehmer	mit	In-
halt	und	Ablauf	der	Prüfungen	vertraut	zu	machen,

6.	 die	 Entscheidung	 bei	Verstößen	 gegen	 die	 Prüfungsbestim-
mungen	und	bei	Beschwerden	zu	treffen,

7.	 die	Fachprüfungsausschüsse	für	alle	Prüfungsbereiche	sowie	
für	die	praktische	Prüfung	zu	bilden	und	zu	berufen,

8.	 in	allen	Fällen,	in	denen	nichts	anderes	bestimmt	ist,	die	Ent-
scheidungen	zu	treffen	sowie

9.	 alle	Festlegungen	zu	protokollieren.

(9)	 Findet	 eine	 Teilwiederholungsprüfung	 statt,	 für	 die	 bei	 der		
vorangegangenen	Abschlussprüfung	 ein	 Fachprüfungsausschuss	
gebildet	worden	war,	kann	auch	diese	Teilwiederholungsprüfung	
vor	einem	Fachprüfungsausschuss	abgelegt	werden.	Dieser	trifft	
dann	insoweit	die	sonst	dem	Prüfungsausschuss	zustehenden	Ent-
scheidungen.

§ 15 
Prüfungstermine, Belehrung

(1)	Die	zuständige	Schulbehörde	legt	die	Termine	für	die	zentra-
len	 schriftlichen	 Abschlussprüfungen	 fest.	 Sie	 informiert	 über	
Schwerpunkte	der	bevorstehenden	Prüfung.	Die	oder	der	Vorsit-
zende	des	Prüfungsausschusses	legt	die	Termine	für	die	anderen	
Prüfungsteile	fest	und	macht	alle	Prüfungstermine	durch	Aushang	
bekannt.

(2)	Den	Prüflingen	ist	vor	Beginn	der	Prüfung	der	Inhalt	der	§§	16	
bis	32	bekannt	zu	geben.

§ 16 
Festlegung der Vornoten

Die	Klassenkonferenzen	beschließen	auf	Vorschlag	der	jeweiligen	
Fachlehrkräfte	 rechtzeitig	 vor	 der	 ersten	 Prüfungskonferenz	 die	
Vornoten	der	schriftlichen	Prüfungsmodule.	Diese	Noten	werden	
unter	besonderer	Berücksichtigung	der	Entwicklung	der	Schüle-
rinnen	und	Schüler	im	gesamten	Bildungsgang	ermittelt	und	in	ei-
ne	Prüfungsliste	eingetragen.

§ 17 
Erste Prüfungskonferenz

(1)	Der	Prüfungsausschuss	beschließt	auf	der	Grundlage	der	Prü-
fungslisten	 und	 Meldungen	 der	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 über	
deren	Zulassung	zur	Prüfung.

(2)	Zur	Prüfung	wird	grundsätzlich	nur	zugelassen,	wer	in	allen	
bis	dahin	vorliegenden	Vornoten	der	Fächer	und	Module	mindes-
tens	ausreichende	Leistungen	nachweist.

(3)	Abweichend	von	Absatz	2	ist	eine	Zulassung	zur	Prüfung	auch	
bei	einer	mangelhaften	Leistung	im	Fach	Mathematik	zu	gewäh-
ren,	sofern	in	den	Teilbereichen		„Sprechen	und	Sprache“	sowie	
„Elementare	 Mathematik“	 des	 Moduls	 7	 „Gestaltung	 von	 Ent-
wicklungs-,	 Erziehungs-	 und	 Bildungsprozessen“	 des	 Rahmen-
plans	mindestens	befriedigende	Leistungen	nachgewiesen	sind.

(4)	Den	Prüflingen	ist	unverzüglich	nach	den	Beratungen	die	Mög-
lichkeit	zu	eröffnen,	die	eigenen	Vornoten	einzusehen.

§ 18 
Rücktritt, Krankheit, Täuschung und Störungen

(1)	 Erklären	 Schülerinnen	 oder	 Schüler	 nach	 der	 Meldung	 zur	
Prüfung	ihren	Rücktritt,	gilt	die	Prüfung	als	nicht	bestanden.

(2)	 Erkranken	 Schülerinnen	 oder	 Schüler	 unmittelbar	 vor	 oder	
während	der	Prüfung,	können	sie	die	gesamte	Prüfung	oder	den	
noch	 fehlenden	 Teil	 nachholen.	 Falls	 sich	 Schülerinnen	 oder	
Schüler	wegen	Krankheit	nicht	in	der	Lage	fühlen,	an	der	Prüfung	
teilzunehmen,	können	sie	dies	noch	vor	 jedem	Prüfungsteil,	 je-
doch	nicht	mehr	nach	Bekanntgabe	der	zu	bearbeitenden	Aufgabe	
geltend	machen.	Die	Schülerinnen	oder	Schüler	haben	unverzüg-
lich	eine	ärztliche	Bescheinigung	vorzulegen.	Die	oder	der	Vorsit-
zende	des	Prüfungsausschusses	kann	in	Zweifelsfällen	von	Schü-
lerinnen	oder	Schülern	die	Vorlage	eines	amtsärztlichen	Zeugnis-
ses	verlangen.

(3)	Prüfungsteile,	die	wegen	Krankheit	versäumt	wurden,	werden	
zu	 einem	Termin	 nachgeholt,	 den	 die	 oder	 der	Vorsitzende	 des	
Prüfungsausschusses	oder	gegebenenfalls	die	oberste	Schulbehör-
de	oder	die	von	ihr	beauftragte	Stelle	bestimmt.	Bereits	abgelegte	
Teile	der	Prüfung	werden	bewertet.

(4)	Versäumen	Schülerinnen	oder	Schüler	aus	von	ihnen	zu	vertre-
tenden	Gründen	einen	Prüfungstermin,	so	erhalten	sie	für	die	des-
halb	nicht	erbrachten	Prüfungsleistungen	die	Note	„ungenügend“.	
Versäumen	Schülerinnen	oder	Schüler	aus	von	ihnen	zu	vertreten-
den	Gründen	mehr	als	einen	Prüfungstermin,	ist	die	gesamte	Prü-
fung	 für	nicht	 bestanden	 zu	 erklären.	Geben	Schülerinnen	oder	
Schüler	eine	schriftliche	Prüfungsaufgabe	unbearbeitet	zurück,	so	
wird	dieser	Prüfungsteil	ebenfalls	mit	„ungenügend“	bewertet.

(5)	Versuchen	Schülerinnen	oder	Schüler	das	Ergebnis	der	Prü-
fung	durch	Täuschung	zu	beeinflussen,	 ist	die	gesamte	Prüfung	
für	„nicht	bestanden“	zu	erklären.	In	leichteren	Fällen	ist	nur	die-
ser	 entsprechende	 Prüfungsteil	 zu	 wiederholen.	 Die	 Schülerin	
oder	der	Schüler	setzt	die	Prüfung	bis	zur	Entscheidung	durch	den	
Prüfungsausschuss	über	diesen	Sachverhalt	fort.

(6)	Behindern	Schülerinnen	oder	Schüler	durch	ihr	Verhalten	die	
Prüfung	 in	einer	Weise,	dass	 es	nicht	möglich	 ist,	 ihre	Prüfung	
oder	 die	 anderer	 Schülerinnen	 oder	 Schüler	 ordnungsgemäß	
durchzuführen	 oder	 fortzusetzen,	 können	 sie	 von	 der	 Aufsicht	
führenden	Lehrkraft	von	der	weiteren	Teilnahme	an	diesem	Prü-
fungsteil	 ausgeschlossen	 werden.	 Der	 Prüfungsausschuss	 ent-
scheidet	nach	pflichtgemäßem	Ermessen,	ob	dieser	Prüfungsteil	
wiederholt	werden	darf,	eine	Bewertung	der	Prüfungsleistung	mit	
der	Note	„ungenügend“	erfolgt	oder	diese	Schülerin	oder	dieser	
Schüler	von	der	Teilnahme	an	der	weiteren	Prüfung	ausgeschlos-
sen	wird.	Bei	einem	Ausschluss	von	der	weiteren	Teilnahme	an	
der	Prüfung	gilt	die	Prüfung	als	nicht	bestanden.
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(7)	Vor	Beginn	des	ersten	Prüfungsteils	sind	die	Schülerinnen	oder	
Schüler	 auf	 das	Verfahren	 bei	 Rücktritt,	 Krankheit,	 Täuschung	
und	Störungen	besonders	hinzuweisen.	Dieses	ist	aktenkundig	zu	
machen.

§ 19 
Schriftliche Prüfung

Die	schriftliche	Prüfung	erstreckt	sich	auf	die	folgenden	Lernbe-
reiche	mit	folgenden	Bearbeitungszeiten:

Deutsch		 drei	Zeitstunden,	
berufsbezogene	Modulprüfung	 vier	Zeitstunden.

§ 20 
Vorbereitung und Durchführung der schriftlichen Prüfung

(1)	Die	schriftliche	Prüfung	erfolgt	zentral.	Dafür	beruft	die	zu-
ständige	Schulbehörde	Prüfungsaufgabenausschüsse,	die	die	Prü-
fungsaufgaben	einschließlich	der	Erwartungshaltung	(Auflistung	
und	 Bewertung	 der	 zu	 erwartenden	 Prüfungsleistung)	 erstellen.	
Von	der	zuständigen	Schulbehörde	wird	ein	berufsbezogenes	Prü-
fungsmodul	 des	 fachrichtungsbezogenen	 Lernbereiches	 festge-
legt.	Die	Schulen	erhalten	für	die	schriftlichen	Prüfungen	Schwer-
punkte,	die	ihnen	spätestens	zur	Mitte	des	zweiten	Schuljahres	zur	
Verfügung	gestellt	werden	sollen.	Dazu	kann	die	Vorsitzende	oder	
der	 Vorsitzende	 des	 jeweiligen	 Prüfungsaufgabenausschusses	
Schwerpunkte	 und	 Aufgabenvorschläge	 der	 Schulen	 anfordern	
und	diese	einbeziehen.

(2)	 Die	 oder	 der	Vorsitzende	 des	 Prüfungsaufgabenausschusses	
sendet	die	ausgewählten	Prüfungsaufgaben	unterschrieben	in	ei-
nem	verschlossenen	Umschlag	spätestens	zehn	Wochen	vor	Be-
ginn	der	schriftlichen	Prüfungen	zur	Genehmigung	an	die	zustän-
dige	Schulbehörde.	Die	genehmigten	Aufgaben	werden	über	die	
zuständige	Schulbehörde	den	prüfenden	Schulen	rechtzeitig	vor	
Beginn	der	schriftlichen	Prüfungen	 in	verschlossenen	Umschlä-
gen	 zugeleitet.	 Die	 Schulleiterin	 oder	 der	 Schulleiter	 oder	 ihre	
oder	seine	Vertretung	öffnet	die	Umschläge,	trifft	die	notwendigen	
Vorkehrungen	für	die	Durchführung	der	Prüfung	und	verwahrt	die	
Prüfungsaufgaben	in	verschlossenen	Umschlägen.	Die	Umschlä-
ge	dürfen	erst	unmittelbar	vor	Beginn	der	Prüfung	in	Anwesenheit	
der	Prüflinge	geöffnet	werden.

(3)	Die	Zeit	für	die	Bearbeitung	der	schriftlichen	Prüfungsaufga-
ben	beginnt	unmittelbar	nachdem	die	Aufgaben	bekannt	gegeben	
und	beigefügte	Texte	gelesen	worden	sind.

(4)	Die	schriftliche	Prüfung	findet	unter	Aufsicht	einer	Lehrkraft	
statt.

(5)	Die	Schülerinnen	und	Schüler	dürfen	bei	den	Arbeiten	nur	ge-
nehmigte	Hilfsmittel	benutzen.	Die	Arbeiten	werden	auf	Papier	
gefertigt,	das	von	der	Schule	gestellt	wird.	Die	Schülerinnen	und	
Schüler	haben	die	Reinschriften	mit	dem	Namen,	dem	Datum	der	
Arbeit,	der	Klasse,	dem	Lernbereich	sowie	mit	Seitenzahlen	zu	
versehen	und	mit	allen	Entwürfen	und	Aufzeichnungen	abzuge-
ben.

(6)	 Während	 der	 Anfertigung	 der	 Arbeit	 darf	 jeweils	 nur	 eine	
Schülerin	oder	ein	Schüler	den	Prüfungsraum	verlassen.	Dieses	ist	
aktenkundig	zu	machen.

§ 21 
Beurteilung der schriftlichen Prüfungsarbeiten

(1)	Jede	schriftliche	Prüfungsarbeit	wird	von	einer	Lehrkraft	kor-
rigiert,	beurteilt	und	benotet,	die	die	Aufgabe	vorgeschlagen,	im	
Lernbereich	zuletzt	unterrichtet	hat	oder	von	der	oder	von	dem	
Vorsitzenden	des	Prüfungsausschusses	mit	der	Korrektur	beauf-
tragt	wurde.

(2)	Für	die	Prüfungsarbeiten,	die	mit	„mangelhaft“	oder	„ungenü-
gend“	benotet	werden,	ist	eine	sachkundige	Zweitgutachterin	oder	
ein	 sachkundiger	 Zweitgutachter	 zu	 bestimmen.	 Diese	 Person	
wird	auf	Vorschlag	der	Schulleiterin	oder	des	Schulleiters	für	je-
den	schriftlichen	Prüfungsbereich	vom	Prüfungsausschuss	festge-
legt.	Die	Zweitgutachterin	oder	der	Zweitgutachter	beurteilt	und	
benotet	diese	Prüfungsarbeiten	ebenfalls.	Stimmen	die	Benotun-
gen	nicht	überein,	entscheidet	der	Prüfungsausschuss.

§ 22 
Zweite Prüfungskonferenz

(1)	Die	Klassenkonferenz	legt	auf	Vorschlag	der	jeweiligen	Fach-
lehrkräfte	die	noch	ausstehenden	Vornoten	vor	Beginn	der	zweiten	
Prüfungskonferenz	fest	und	trägt	sie	in	die	Prüfungslisten	ein.

(2)	Der	Prüfungsausschuss	entscheidet	über	offene	Verfahrensfra-
gen.	 Er	 beschließt	 aufgrund	 der	 Vornoten	 und	 der	 Noten	 der	
schriftlichen	Prüfung,	in	welchen	Fächern	oder	Modulen	welche	
Prüflinge	mündlich	geprüft	werden	sollen	und	welche	Prüflinge	
an	der	mündlichen	Prüfung	nicht	teilnehmen,	weil	sie	die	Prüfung	
insgesamt	nicht	mehr	bestehen	können,	oder	vorbehaltlich	des	Be-
stehens	der	praktischen	Wiederholungsprüfung	am	weiteren	Prü-
fungsverfahren	teilnehmen.
Wird	die	Vornote	durch	die	Note	der	schriftlichen	Arbeit	bestätigt,	
so	setzt	der	Prüfungsausschuss	keine	mündliche	Prüfung	an.	Das	
Antragsrecht	 der	 Schülerin	 oder	 des	 Schülers	 bleibt	 unberührt.	
Wenn	 die	 Note	 einer	 schriftlichen	 Prüfung	 „mangelhaft“	 oder	
„ungenügend“	lautet,	ist	eine	mündliche	Prüfung	durchzuführen.

(3)	Eine	mündliche	Prüfung	kann	zur	Klärung	einer	eindeutigen	
Leistungsfeststellung	 oder	 auf	 Antrag	 der	 Schülerin	 oder	 des	
Schülers	durchgeführt	werden.	Es	soll	mindestens	eine	mündliche	
Prüfung	in	einem	nicht	schriftlich	geprüften	Modul	oder	Fach,	je-
doch	nicht	mehr	als	drei	mündliche	Prüfungen	pro	Prüfling	ange-
setzt	werden.

§ 23 
Bekanntgabe der Ergebnisse und Zuwahl von 

Fächern für die mündliche Prüfung

(1)	 Rechtzeitig	 vor	 Beginn	 der	 mündlichen	 Prüfung	 wird	 dem	
Prüfling

1.	 die	Möglichkeit	gegeben,	die	Ergebnisse	seiner	schriftlichen	
Prüfung	und	seine	Vornoten	einzusehen,

2.	 durch	Aushang	mitgeteilt,	ob	und	gegebenenfalls	in	welchen	
Fächern	oder	Modulen	er	mündlich	geprüft	werden	soll,

3.	 gegebenenfalls	mitgeteilt,	dass	er	an	der	mündlichen	Prüfung	
nicht	 mehr	 teilnimmt,	 weil	 er	 die	 Prüfung	 insgesamt	 nicht	
mehr	bestehen	kann.
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(2)	Jeder	Prüfling	hat	das	Recht,	sich	in	einem	Fach	oder	in	einem	
Modul	 seiner	Wahl	 mündlich	 prüfen	 zu	 lassen.	 Den	 gewählten	
Prüfungsbereich	 hat	 der	 Prüfling	 spätestens	 am	 fünften	 Unter-
richtstag	vor	Beginn	der	mündlichen	Prüfung	schriftlich	dem	Prü-
fungsausschuss	 mitzuteilen.	 Die	 einmal	 getroffene	 Wahl	 kann	
nicht	geändert	werden.

(3)	Wählen	Prüflinge	Fächer	oder	Module	der	mündlichen	Prü-
fung,	für	die	noch	nicht	über	die	Einsetzung	eines	Fachprüfungs-
ausschusses	entschieden	worden	ist,	bestimmt	die	oder	der	Vorsit-
zende	des	Prüfungsausschusses	die	Mitglieder	des	Fachprüfungs-
ausschusses.

(4)	Vom	Zeitpunkt	der	Bekanntgabe	der	mündlichen	Prüfungsbe-
reiche	bis	zum	Zeitpunkt	der	mündlichen	Prüfung	findet	für	die	
Prüflinge	kein	Unterricht	statt.

§ 24 
Mündliche Prüfung

(1)	Die	mündliche	Prüfung	wird	in	der	Regel	als	Einzelprüfung	
vor	 einem	 Fachprüfungsausschuss	 durchgeführt.	 Erfolgt	 sie	 als	
Gruppenprüfung,	so	gilt	dieses	für	alle	Schülerinnen	und	Schüler,	
die	dem	Fachprüfungsausschuss	zugeordnet	sind.	Bei	einer	Grup-
penprüfung	sind	die	Schülerinnen	und	Schüler	einzeln	zu	prüfen	
und	zu	bewerten.

(2)	Die	von	der	Schulleiterin	oder	dem	Schulleiter		genehmigten	
Aufgaben	für	die	mündliche	Prüfung	erhält	der	Prüfling	in	der	Re-
gel	durch	Verlosung	in	einem	verschlossenen	Umschlag.	Die	Vor-
bereitung	findet	unter	Aufsicht	in	einem	besonderen	Raum	statt.	
Die	Vorbereitungszeit	beträgt	 regelmäßig	20	Minuten.	Während	
der	Vorbereitungszeit	kann	sich	der	Prüfling	Aufzeichnungen	an-
fertigen.	Diese	sind	zu	den	Prüfungsakten	zu	nehmen.	Bei	experi-
mentellen	oder	fachpraktischen	Aufgaben	übernimmt	eine	Lehr-
kraft	die	Aufsicht,	führt	die	Niederschrift	und	achtet	darauf,	dass	
die	Sicherheitsbestimmungen	eingehalten	werden.

(3)	Die	Schülerinnen	und	Schüler	sollen	das	Thema	zunächst	im	
freien	Vortrag	 behandeln.	 Im	 anschließenden	 Gespräch	 mit	 der	
Prüferin	oder	mit	 dem	Prüfer	 sollen	 fachliche	Zusammenhänge	
verdeutlicht	werden.	Der	weitere	Prüfungsteil	erstreckt	 sich	auf	
andere	Gebiete	des	Faches	oder	Moduls.	Die	oder	der	Vorsitzende	
kann	ergänzende	oder	zusätzliche	Fragen	stellen.	Die	Prüfung	ist	
zu	 beenden,	 sobald	 eine	 klare	 Beurteilung	 möglich	 ist,	 jedoch	
nicht	vor	Ablauf	von	15	Minuten	und	in	der	Regel	nicht	später	als	
nach	30	Minuten.	Gruppenprüfungen	dauern	entsprechend	länger.

(4)	Der	Fachprüfungsausschuss	setzt	auf	Vorschlag	der	Prüferin	
oder	des	Prüfers	die	Note	der	mündlichen	Prüfung	fest.	Nach	Be-
endigung	der	mündlichen	Prüfung	ist	den	einzelnen	Schülerinnen	
oder	Schülern	das	Ergebnis	durch	die	Vorsitzende	oder	den	Vorsit-
zenden	bekannt	zu	geben	und	zu	erläutern.

§ 25 
Zuhörerinnen und Zuhörer

(1)	Lehrkräfte	der	Schule	sind	als	Zuhörerinnen	oder	Zuhörer	zu	
den	mündlichen	Prüfungen	einschließlich	den	Beratungen	und	der	
Leistungsbewertung	zugelassen.

(2)	Vertreterinnen	 oder	Vertreter	 des	 Ministeriums	 für	 Soziales,	
Integration	und	Gleichstellung,	der	Jugendämter	und	der	Einrich-
tungen	der	Kinderpflege	sowie	Vertreterinnen	oder	Vertreter	der	
Praxiseinrichtungen	 und	 der	 Träger	 können	 an	 der	 mündlichen	
Prüfung	 und	 den	 Beratungen	 des	 Prüfungsausschusses	 und	 der	
Fachprüfungsausschüsse	mit	Zustimmung	der	oder	des	Vorsitzen-
den	des	Prüfungsausschusses	teilnehmen.

(3)	Als	Besucherinnen	und	Besucher	einer	mündlichen	Prüfung	
können	mit	Einverständnis	der	Schülerinnen	und	Schüler	darüber	
hinaus	vom	Prüfungsausschuss	zugelassen	werden

1.	 bis	 zu	 zwei	 Schülerinnen	 oder	 Schüler	 der	 nachfolgenden	
Jahrgangsstufe	der	gleichen	Ausbildung	und

2.	 die	 Schülersprecherin	 oder	 der	 Schülersprecher	 der	 Klasse	
oder	ihre	oder	seine		Vertreterin	oder	Vertreter,	sofern	sie	oder	
er	nicht	selbst	Prüfling	vor	diesem	Ausschuss	ist.

Diese	Zulassungen	gelten	nicht	für	die	Beratung	des	Ausschusses	
zur	Leistungsbewertung.

(4)	Die	oder	der	Vorsitzende	des	jeweiligen	Ausschusses	kann	Be-
sucherinnen	und	Besucher	von	der	Teilnahme	an	der	Prüfung	aus-
schließen,	wenn	dies	für	einen	störungsfreien	Ablauf	der	Prüfung	
erforderlich	ist.

(5)	 Die	 Zuhörerinnen	 oder	 Zuhörer	 sind	 zur	 Verschwiegenheit	
über	 alle	Prüfungsvorgänge	verpflichtet.	Die	oder	der	 jeweilige	
Vorsitzende	hat	sie	auf	ihre	Schweigepflicht	hinzuweisen.	Es	ist	
den	Besucherinnen	und	den	Besuchern	nicht	gestattet,	während	
der	Prüfungen	Aufzeichnungen	zu	machen.

§ 26 
Praktische Prüfung

(1)	 Die	 Praktische	 Prüfung	 findet	 vor	 einem	 Fachprüfungsaus-
schuss	statt.

(2)	Sie	besteht	aus	der	Vorbereitung,	Durchführung	und	Nachbe-
reitung	erzieherischer	Tätigkeiten	mit	Kindern	bis	zu	zehn	Jahren	
in	einem	sozialpädagogischen	Arbeitsfeld.

(3)	Vorbereitung,	 Durchführung	 und	 Nachbereitung	 gemäß	Ab-
satz	 2	 werden	 gesondert	 benotet,	 wobei	 der	 Durchführungsteil,	
der	zwei	Zeitstunden	umfassen	soll,	doppelt	zu	gewichten	ist.	Um	
die	gesamte	praktische	Prüfung	zu	bestehen,	muss	der	Durchfüh-
rungsteil	mindestens	mit	„ausreichend“	bestanden	sein.

(4)	Die	Endnote	der	praktischen	Ausbildung	wird	aus	der	Vornote	
und	der	Note	der	Praktischen	Prüfung	durch	den	Fachprüfungs-
ausschuss	ermittelt	und	im	Anschluss	an	diese	Prüfung	dem	Prüf-
ling	durch	die	Vorsitzende	oder	den	Vorsitzenden	mitgeteilt	und	
kurz	begründet.

(5)	Kommt	der	Fachprüfungsausschuss	zu	keinem	Ergebnis,	trifft	der	
Prüfungsausschuss	die	Entscheidung.	Absatz	4	gilt	entsprechend.

(6)	Wird	die	Praktische	Prüfung	ohne	Berücksichtigung	der	Vor-
note	 der	 praktischen	Ausbildung	 nicht	 mit	 mindestens	 „ausrei-
chend“	bewertet,	kann	sie	einmal	innerhalb	einer	vom	Prüfungs-
ausschuss	 festgesetzten	 Frist	 auf	 schriftlichen	Antrag	 des	 Prüf-
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lings	an	die	Vorsitzende	oder	an	den	Vorsitzenden	des	Prüfungs-
ausschusses	wiederholt	werden.	Besteht	der	Prüfling	auch	diese	
Wiederholungsprüfung	nicht,	gilt	die	gesamte	Prüfung	als	„nicht	
bestanden“	und	die	Schülerin	oder	der	Schüler	nimmt	am	weiteren	
Prüfungsverfahren	nicht	mehr	teil.

§ 27 
Dritte Prüfungskonferenz, Ergebnis der Prüfung

(1)	Nach	Abschluss	der	mündlichen	Prüfung	entscheidet	der	Prü-
fungsausschuss	in	der	dritten	Prüfungskonferenz	über	das	Ergeb-
nis	der	gesamten	Prüfung	wie	folgt:

1.	 Der	Prüfungsausschuss	entscheidet	über	die	Endnoten	in	allen	
Fächern	und	Modulen.

2.	 In	 Fächern	 oder	 Modulen,	 in	 denen	 weder	 schriftlich	 noch	
mündlich	geprüft	wurde,	ist	die	Vornote	die	Endnote.

3.	 In	Fächern	oder	Modulen,	in	denen	geprüft	wurde,	ist	die	End-
note	unter	Berücksichtigung	der	Vornoten	und	der	Noten	der	
Prüfungen	sowie	unter	Würdigung	des	gesamten	Leistungs-
bildes	festzulegen.	Unabhängig	von	der	Vornote	kann	die	End-
note	eines	Faches	oder	Moduls,	in	dem	die	Prüfung	(prakti-
sche	Prüfung	oder	schriftliche	und	mündliche	Prüfung	zusam-
men)	 nicht	 mindestens	 mit	 „ausreichend“	 bewertet	 wurde,	
nicht	besser	als	die	Prüfungsnote	bewertet	werden.

(2)	Das	Ergebnis	der	Prüfung	lautet	„bestanden“,	wenn	die	End-
noten	in	allen	Fächern	und	Modulen	sowie	in	der	praktischen	Aus-
bildung	mindestens	„ausreichend“	lauten.	In	allen	anderen	Fällen	
lautet	das	Ergebnis	„nicht	bestanden“.

(3)	Die	Prüfung	ist	abweichend	davon	auch	bestanden,	wenn	trotz	
einer	mangelhaften	Note	in	Mathematik	mindestens	die	Leistun-
gen	in	den	benannten		Teilbereichen	des	Moduls	7	gemäß	§	17	Ab-
satz	3	nachgewiesen	sind.

(4)	Nach	Abschluss	der	Beratung	des	Prüfungsausschusses	ist	den	
Schülerinnen	und	Schülern	die	Möglichkeit	zu	geben,	die	Ergeb-
nisse	 und	 Teilergebnisse	 der	 eigenen	 Prüfung	 einzusehen.	 Auf	
Verlangen	der	Schülerin	oder	des	Schülers	erläutert	die	oder	der	
Vorsitzende	des	Prüfungsausschusses	mündlich	die	wesentlichen	
Gründe	der	Bewertung.	Auf	das	Erfordernis	eines	solchen	Verlan-
gens	soll	vor	Beginn	der	Prüfung	hingewiesen	werden.	Bringen	
Schülerinnen	oder	Schüler	im	Anschluss	an	die	Begründung	sub-
stanzielle	Einwände	vor,	ist	auf	diese	einzugehen.	Einer	schriftli-
chen	Begründung	bedarf	es	nicht.

(5)	 Die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 sind	 darüber	 zu	 informieren,	
dass	sie	 innerhalb	eines	Jahres	nach	Mitteilung	des	Ergebnisses	
der	gesamten	Prüfung	ihre	Prüfungsunterlagen	persönlich	einse-
hen	können.

§ 28 
Wiederholung der Abschlussprüfung

(1)	Wer	die	Abschlussprüfung	nicht	bestanden	hat,	kann	diese	auf	
eigenen	Antrag	 an	 den	 Prüfungsausschuss	 einmal	 wiederholen.	
Die	Wiederholung	findet	grundsätzlich	im	Rahmen	der	nächsten	
regulären	Prüfung	statt.	Eine	Wiederholung	ist	nur	möglich,	wenn	
der	Ausbildungsvertrag	entsprechend	verlängert	wird.

(2)	Über	eine	zweite	Wiederholungsprüfung	entscheidet	auf	An-
trag	des	Prüflings	die	zuständige	Schulbehörde.	Sie	wird	nur	ge-
stattet,	wenn	das	Bestehen	aufgrund	eines	Votums	des	Prüfungs-
ausschusses	hinreichend	wahrscheinlich	ist.	Absatz	1	Satz	3	gilt	
entsprechend.

(3)	Die	Abschlussprüfung	kann	nur	 im	Ganzen	wiederholt	wer-
den.	Hierfür	ist	die	Wiederholung	des	letzten	Schuljahres	der	Aus-
bildung	erforderlich.	Ist	eine	Wiederholung	nicht	möglich,	muss	
die	Schülerin	oder	der	Schüler	die	Schule	ohne	Abschluss	verlas-
sen	und	erhält	ein	Abgangszeugnis	nach	dem	Muster	der	Anlage	4.	
Hat	 der	 Prüfling	 das	 letzte	 Schuljahr	 bereits	 einmal	 wiederholt	
und	besteht	die	Abschlussprüfung	nicht,	muss	er	die	Schule	ohne	
Abschluss	 verlassen	 und	 erhält	 ein	 Abgangszeugnis	 nach	 dem	
Muster	der	Anlage	4.

(4)	Ein	Prüfling,	der	in	höchstens	einem	Fach	oder	einem	Modul	
die	Endnote	„mangelhaft“	oder	„ungenügend“	erreicht	hat,	wird	
in	einer	mündlichen	Wiederholungsprüfung	in	diesem	Fach	oder	
Modul	 geprüft	 (Teilwiederholungsprüfung).	 Diese	 Wiederho-
lungsprüfungen	sind	solche	im		Sinne	des	Absatzes	1,	können	je-
doch	nach	einer	angemessenen	Frist	durchgeführt	werden,	ohne	
dass	das	letzte	Schuljahr	wiederholt	werden	muss.

(5)	Eine	bestandene	Abschlussprüfung	kann	nicht	wiederholt	wer-
den.

§ 29 
Abschlusszeugnis

(1)	Wer	die	Prüfung	bestanden	hat,	erhält	ein	Abschlusszeugnis	
nach	dem	Muster	der	Anlage	5	mit	dem	Datum	der	Dritten	Prü-
fungskonferenz.

(2)	Das	Prädikat	wird	durch	die	Bildung	des	arithmetischen	Mit-
tels	aller	Endnoten	(Berechnung	auf	eine	Dezimalstelle	ohne	Run-
den)	der	Fächer	und	Module	des	fachrichtungsübergreifenden	und	
des	fachrichtungsbezogenen	Lernbereichs	gebildet.

(3)	Hat	der	Prüfling	die	Prüfung	nicht	bestanden	und	verlässt	die	
Schule,	erhält	er	ein	Abgangszeugnis	nach	dem	Muster	der	Anla-
ge	4.

§ 30 
Ausschluss von Nichtschülerprüfungen

Nichtschülerprüfungen	werden	nicht	durchgeführt.

§ 31 
Besondere Bestimmungen für 

Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen

(1)	Schülerinnen	und	Schüler	mit	Behinderungen	oder	mit	aner-
kannten	Teilleistungsstörungen	haben	auf	Antrag	einen	Anspruch	
auf	angemessene	Erleichterungen	für	die	schriftliche,	mündliche	
und	praktische	Prüfung.	Diese	Schülerinnen	und	Schüler	sind	vor	
der	Prüfung	in	geeigneter	Form	auf	das	Antragsrecht	hinzuweisen.

(2)	Die	oder	der	Vorsitzende	der	Prüfungskommission	entscheidet	
über	die	Erleichterungen	und	kann	dafür	ärztliche	Bescheinigun-
gen	verlangen.	Die	Entscheidung	ist	aktenkundig	zu	machen.

Anl. 4

Anl. 5
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§ 32 
Niederschriften

(1)	Über	alle	mit	den	Prüfungen	zusammenhängenden	Beratungen	
und	Prüfungsvorgänge	werden	Niederschriften	angefertigt.

(2)	Die	Niederschriften	sind	von	der	oder	von	dem	durch	die	Vor-
sitzende	oder	durch	den	Vorsitzenden	bestimmte	Protokollführe-
rin	oder	bestimmten	Protokollführer	und	von	der	oder	dem	Vorsit-
zenden	des	jeweiligen	Ausschusses	zu	unterzeichnen.

(3)	Die	Niederschrift	über	die	schriftliche	Prüfung	führt	die	Auf-
sicht	führende	Lehrkraft.	Sie	soll	insbesondere	enthalten

1.	 den	Sitzplan	der	Prüflinge,

2.	 den	Namen	der	Aufsicht	führenden	Lehrkraft	und	die	Zeiten,	
zu	denen	diese	jeweils	Aufsicht	geführt	hat,

3.	 die	Zeiten	des	Beginns	der	Aufgabenstellung	und	der	Arbeits-
zeit	für	die	Anfertigung	der	Prüfungsarbeiten,

4.	 den	letztmöglichen	Zeitpunkt	für	die	Abgabe	der	Prüfungsar-
beiten,

5.	 die	Zeiten,	zu	denen	einzelne	Prüflinge	den	Raum	verlassen	
und	zurückkehren,

6.	 die	Zeiten,	zu	denen	die	Prüflinge	ihre	Prüfungsarbeiten	abge-
ben,

7.	 besondere	Vorkommnisse	(zum	Beispiel	Täuschungsversuche).

(4)	Die	Niederschrift	über	die	mündliche	Prüfung	soll	die	Aufga-
benstellung	und	die	Leistungen	des	Prüflings	erkennen	lassen	so-
wie	über	Verlauf	und	Ergebnis	der	Abstimmung	über	die	Note	im	
jeweiligen	Ausschuss	Auskunft	geben.

(5)		Den	Niederschriften	ist	eine	Liste	beizufügen,	die	die	Vorno-
ten,	die	Noten	für	die	schriftlichen	und	die	mündlichen	Prüfungs-
leistungen,	das	Ergebnis	der	praktischen	Prüfung,	die	Endnoten	
der	Fächer	und	Module	sowie	das	Ergebnis	der	Prüfung	enthält.

§ 33 
Auswertung der Prüfung

Jeweils	 eine	 Kopie	 der	 vollständig	 ausgefüllten	 Prüfungslisten,	
aus	denen	die	Vornoten	der	Prüflinge,	die	Prüfungsnoten	aller	Prü-
fungsteile	 sowie	 die	 Endnoten	 hervorgehen,	 sind	 der	 obersten	
Schulbehörde	spätestens	vier	Wochen	nach	Beendigung	der	Prü-
fung	zur	Auswertung	zu	übersenden.

Teil 5 
Schlussbestimmungen

§ 34 
Anlagen

Die	Anlagen	1	bis	5	sind	Bestandteil	dieser	Verordnung.

§ 35 
Inkrafttreten

Diese	Verordnung	tritt	am	Tag	nach	der	Verkündung	in	Kraft.

Schwerin,	den	27.	Juni	2017

Die Ministerin für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur 

Birgit Hesse
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Anlage 1* 
(zu § 2 Absatz 1) 

 
Schulart   Höhere Berufsfachschule 
Fachbereich    Sozialwesen 
Fachrichtung    Staatlich anerkannte Erzieherin für 0- bis 10-Jährige/ 

Staatlich anerkannter Erzieher für 0- bis 10-Jährige 
         
 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr gesamt 
 Wochen Wochen Wochen Wochen 
Unterricht (36 Unterrichtsstunden 
je Woche)    63 

Praktische Ausbildung 
(40 Zeitstunden je Woche)    57 

 Stunden Stunden Stunden Stunden 
Fachrichtungsübergreifender 
Lernbereich    315 

Sprachlicher Bereich 
(Deutsch/Englisch)    126 

(63/63) 
Mathematik    63 
Gesellschaftswissenschaften/Geistes-
wissenschaften 
(Sozialkunde/Religion oder Philosophie) 

  
  

126 
(63/63) 

Fachrichtungsbezogener Lernbereich    2 205 
1. Berufliche Identität und professionelle 

Grundlagen    238 

2. Grundlagen von Erziehungs-, Ent-
wicklungs- und Bildungsprozessen    272 

3. Grundlagen von Beziehungen und 
Gruppenprozessen    200 

4. Grundlagen des Spiels    106 
5. Grundlagen von gesundheits- 

fördernden Tagesabläufen    274 

6. Institutionelle und gesellschaftliche 
Rahmenbedingungen    130 

7. Gestaltung von Entwicklungs-, Erzie-
hungs- und Bildungsprozessen in den 
Bildungsbereichen 

  
 

733 

Unterricht insgesamt 909  783 576 2 268 
Teilungsstunden    360 
8. Praktische Ausbildung (mindestens)** 590 730 960 2 280 

 
* Die in der Stundentafel angegeben Stunden beziehen sich auf den Zeitraum eines Schuljahres (40 Wochen). 
** Die angegebenen Stunden der praktischen Ausbildung beziehen sich auf das Schuljahr und nicht auf das ge-

samte Arbeitsjahr. Die tatsächliche Anwesenheitszeit der Schülerinnen und Schüler in der Praxiseinrichtung 
weicht daher von den Angaben in der Stundentafel ab. 
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Anlage 1* 
(zu § 2 Absatz 1) 

 
Schulart   Höhere Berufsfachschule 
Fachbereich    Sozialwesen 
Fachrichtung    Staatlich anerkannte Erzieherin für 0- bis 10-Jährige/ 

Staatlich anerkannter Erzieher für 0- bis 10-Jährige 
         
 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr gesamt 
 Wochen Wochen Wochen Wochen 
Unterricht (36 Unterrichtsstunden 
je Woche)    63 

Praktische Ausbildung 
(40 Zeitstunden je Woche)    57 

 Stunden Stunden Stunden Stunden 
Fachrichtungsübergreifender 
Lernbereich    315 

Sprachlicher Bereich 
(Deutsch/Englisch)    126 

(63/63) 
Mathematik    63 
Gesellschaftswissenschaften/Geistes-
wissenschaften 
(Sozialkunde/Religion oder Philosophie) 

  
  

126 
(63/63) 

Fachrichtungsbezogener Lernbereich    2 205 
1. Berufliche Identität und professionelle 

Grundlagen    238 

2. Grundlagen von Erziehungs-, Ent-
wicklungs- und Bildungsprozessen    272 

3. Grundlagen von Beziehungen und 
Gruppenprozessen    200 

4. Grundlagen des Spiels    106 
5. Grundlagen von gesundheits- 

fördernden Tagesabläufen    274 

6. Institutionelle und gesellschaftliche 
Rahmenbedingungen    130 

7. Gestaltung von Entwicklungs-, Erzie-
hungs- und Bildungsprozessen in den 
Bildungsbereichen 

  
 

733 

Unterricht insgesamt 909  783 576 2 268 
Teilungsstunden    360 
8. Praktische Ausbildung (mindestens)** 590 730 960 2 280 

 
* Die in der Stundentafel angegeben Stunden beziehen sich auf den Zeitraum eines Schuljahres (40 Wochen). 
** Die angegebenen Stunden der praktischen Ausbildung beziehen sich auf das Schuljahr und nicht auf das ge-

samte Arbeitsjahr. Die tatsächliche Anwesenheitszeit der Schülerinnen und Schüler in der Praxiseinrichtung 
weicht daher von den Angaben in der Stundentafel ab. 

  

Anlage 2 
(zu § 9 Absatz 2) 

 
 

.......................................................................................................................... 
(Name und Ort der Beruflichen Schule) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jahreszeugnis 
der 

Höheren Berufsfachschule/staatlich anerkannte/r Erzieher/in 
für 0- bis 10-Jährige 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Herr/Frau] 
 
.................................................................................................................................... 
(Vorname und Name) 
 
 
 
geboren am ............................... in ...................................................... 
 
besuchte die Klasse ......................... im Schuljahr .............. / ............. 
 
 
Hinweis zum Arbeits- und Sozialverhalten: 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
 
 
 
Versäumte Unterrichtsstunden: .............. davon entschuldigt: .............. 
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………………………………………….. 
(Vorname und Name) 
 
erhält aufgrund der Leistungen folgende Noten: 
 
[Lernbereiche mit Fächern bzw. Modulen sind entsprechend der 
Stundentafel einzusetzen] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis auf versetzt oder nicht versetzt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemerkungen: 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
 
................................................... 
(Ort, Datum) 
 
...................................................        Schulstempel                                   .................................... 
(Schulleiter/-in)                                                                                             (Klassenlehrer/-in) 
 
 
 
Notenstufen 
sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4), mangelhaft (5), ungenügend (6) 
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………………………………………….. 
(Vorname und Name) 
 
erhält aufgrund der Leistungen folgende Noten: 
 
[Lernbereiche mit Fächern bzw. Modulen sind entsprechend der 
Stundentafel einzusetzen] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis auf versetzt oder nicht versetzt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemerkungen: 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
 
................................................... 
(Ort, Datum) 
 
...................................................        Schulstempel                                   .................................... 
(Schulleiter/-in)                                                                                             (Klassenlehrer/-in) 
 
 
 
Notenstufen 
sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4), mangelhaft (5), ungenügend (6) 
  

 

Anlage 3 
(zu § 9 Absatz 7) 

 

 

.......................................................................................................................... 
(Name und Ort der Beruflichen Schule) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abgangszeugnis 
der 

Höheren Berufsfachschule/staatlich anerkannte/r Erzieher/in 
für 0- bis 10-Jährige 

 
                       
 
 
 
 
[Herr/Frau] 
 
 
............................................................................................................... 
(Vorname und Name) 
 
 
geboren am .............. in ...................................................... 
 
 
besuchte die Schule………………………………………vom...............bis.............. 
 
 
zuletzt die Klasse…………… 
und erhält aufgrund der Leistungen folgende Noten: 
 
[Lernbereiche mit Fächern bzw. Modulen sind entsprechend der 
Stundentafel einzusetzen] 
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................................................... 
(Ort, Datum) 
 
...................................................        Schulstempel                                   ........................................ 
(Schulleiter/-in)                                                                                             (Klassenlehrer/-in) 
 
 
 
 
 
Notenstufen 
sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4), mangelhaft (5), ungenügend (6) 
 
 
Dem Zeugnis liegt zugrunde: 
Erzieherinnen und Erzieher für 0- bis 10-Jährige – Höhere Berufsfachschulverordnung M-V. 

  



Nr.	7	 Tag	der	Ausgabe:	Schwerin,	den	14.	Juli	2017	 163

 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................... 
(Ort, Datum) 
 
...................................................        Schulstempel                                   ........................................ 
(Schulleiter/-in)                                                                                             (Klassenlehrer/-in) 
 
 
 
 
 
Notenstufen 
sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4), mangelhaft (5), ungenügend (6) 
 
 
Dem Zeugnis liegt zugrunde: 
Erzieherinnen und Erzieher für 0- bis 10-Jährige – Höhere Berufsfachschulverordnung M-V. 

  

Anlage 4 
(zu 28 Absatz 3 und § 29 Absatz 2) 

 
 
................................................................ 
(Name und Ort der Beruflichen Schule) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abgangszeugnis 
der 

Höheren Berufsfachschule/staatlich anerkannte/r Erzieher/in 
für 0- bis 10-Jährige 
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[Herr/Frau] 
 
 
.................................................................................................................................... 
(Vorname und Name) 
 
 
geboren am ............................... in ...................................................... 
 
 
besuchte die Schule ………………………….vom...............bis.............. 
 
 
und hat die Abschlussprüfung nicht bestanden. 
 
[Name] erhält aufgrund der Leistungen folgende Noten: 
 
[Lernbereiche mit Fächer bzw. Module sind entsprechend der 
Stundentafel einzusetzen] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................. 
(Ort, Datum) 
 
.............................................            Schulstempel                     ......................................................... 
(Schulleiter/-in)                                                                       (Vorsitzende/-r des Prüfungsausschusses) 
 
 
 
 
 
 
Notenstufen 
sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4), mangelhaft (5), ungenügend (6) 
 
Dem Zeugnis liegt zugrunde: 
Erzieherinnen und Erzieher für 0- bis 10-Jährige – Höhere Berufsfachschulverordnung M-V. 
 
  

Anlage 5 
(zu § 29 Absatz 1) 

 
 
.............................................................. 
(Name und Ort der Beruflichen Schule) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abschlusszeugnis 
der 

Höheren Berufsfachschule/staatlich anerkannte/r Erzieher/in 
für 0- bis 10-Jährige 
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[Herr/Frau] 
 
 
.................................................................................................................................... 
(Vorname und Name) 
 
 
geboren am ............................... in ...................................................... 
 
 
besuchte die Schule ………………………….vom...............bis.............. 
 
 
und hat die Abschlussprüfung nicht bestanden. 
 
[Name] erhält aufgrund der Leistungen folgende Noten: 
 
[Lernbereiche mit Fächer bzw. Module sind entsprechend der 
Stundentafel einzusetzen] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................. 
(Ort, Datum) 
 
.............................................            Schulstempel                     ......................................................... 
(Schulleiter/-in)                                                                       (Vorsitzende/-r des Prüfungsausschusses) 
 
 
 
 
 
 
Notenstufen 
sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4), mangelhaft (5), ungenügend (6) 
 
Dem Zeugnis liegt zugrunde: 
Erzieherinnen und Erzieher für 0- bis 10-Jährige – Höhere Berufsfachschulverordnung M-V. 
 
  

Anlage 5 
(zu § 29 Absatz 1) 

 
 
.............................................................. 
(Name und Ort der Beruflichen Schule) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abschlusszeugnis 
der 

Höheren Berufsfachschule/staatlich anerkannte/r Erzieher/in 
für 0- bis 10-Jährige 
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[Herr/Frau] 
 
.................................................................................................................................... 
(Vorname und Name) 
 
geboren am ............................... in ......................................................  
 
besuchte die Schule ………………………….vom...............bis.............. 
 
zuletzt die Klasse……………und hat die  
 
Abschlussprüfung bestanden und ist berechtigt, die Berufsbezeichnung 
 
 

Staatlich anerkannte Erzieherin für 0- bis 10-Jährige/ 
Staatlich anerkannter Erzieher für 0- bis 10-Jährige 

 
zu führen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dem Zeugnis liegen zugrunde: 
Erzieherinnen und Erzieher für 0- bis 10-Jährige – Höhere Berufsfachschulverordnung M-V. 
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[Herr/Frau] 
 
.................................................................................................................................... 
(Vorname und Name) 
 
geboren am ............................... in ......................................................  
 
besuchte die Schule ………………………….vom...............bis.............. 
 
zuletzt die Klasse……………und hat die  
 
Abschlussprüfung bestanden und ist berechtigt, die Berufsbezeichnung 
 
 

Staatlich anerkannte Erzieherin für 0- bis 10-Jährige/ 
Staatlich anerkannter Erzieher für 0- bis 10-Jährige 

 
zu führen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dem Zeugnis liegen zugrunde: 
Erzieherinnen und Erzieher für 0- bis 10-Jährige – Höhere Berufsfachschulverordnung M-V. 
  

 
 
................................................................................................................................... 
(Vorname und Name) 
 
erhält aufgrund der Leistungen folgende Noten: 
[die Noten für die Lernbereiche mit Fächern bzw. Modulen sind entsprechend der 
Stundentafel einzusetzen] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prädikat: 
 
 
 
 
 
 
Bemerkungen: 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Versäumte Unterrichtsstunden: .............. davon entschuldigt: .............. 
 
 
 
 
 
 
............................................. 
(Ort, Datum der Dritten Prüfungskonferenz) 
 
 
.............................................            Siegel                     ......................................................................  
(Schulleiter/-in)                                                               (Vorsitzende/-r des Prüfungsausschusses) 
 
 
Notenstufen 
sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4), mangelhaft (5), ungenügend (6) 
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§ 1 
Geltungsbereich

(1)	Die	nachfolgenden	Regelungen	sind	anzuwenden	bei	Schüle-
rinnen	 und	 Schülern	 	 nichtdeutscher	 Herkunftssprache,	 schul-
pflichtigen	Spätaussiedlerinnen	und	Spätaussiedlern,	die	unter	das	
Bundesvertriebenengesetz	 fallen,	 sowie	 bei	 Schülerinnen	 und	
Schülern	deutscher	Nationalität,	die	ihren	Schulbesuch	überwie-
gend	 im	Ausland	 in	der	dortigen	Amtssprache	absolviert	 haben	
und	die	Beschulung	in	Deutschland	fortsetzen	möchten.

(2)	 Die	 Regelungen	 gelten	 für	 die	 Beschulung	 im	 Sekundarbe-
reich	 I	 der	 öffentlichen	 allgemein	 bildenden	 Schulen	 und	 der	
Schulen	in	freier	Trägerschaft,	an	Abendgymnasien	sowie	an	be-
ruflichen	Schulen.

§ 2 
Zweck der Prüfung

Um	den	Schülerinnen	und	Schülern	nach	§	1	Absatz	1	die	Mög-
lichkeit	zu	geben,	den	Arbeitsschwerpunkt	auf	das	Erlernen	der	
deutschen	Sprache	und	die	Bewältigung	der	fachlichen	Anforde-
rungen	legen	zu	können,	kann	bei	Eintritt	in	eine	der	Jahrgangs-
stufen	7	bis	10	die	Amtssprache	des	Herkunftslandes,	sofern	keine	
andere	 Fremdsprache	 des	 Herkunftslandes	 erlernt	 wurde,	 nach	
Feststellung	 des	 Kenntnisstandes	 als	 erste	 oder	 zweite	 Pflicht-
fremdsprache	anerkannt	werden.

§ 3 
Teilnahmevoraussetzungen

(1)	Vor	Zuweisung	an	oder	vor	Aufnahme	in	eine	Schule	sind	die	
Regelungen	der	Absätze	3	bis	5	zu	beachten.	Im	Einzelfall	ist	eine	
Schulzuweisung	 für	eine	Schule	vorzunehmen	oder	eine	Schul-
aufnahme	an	eine	Schule	zu	wählen,	in	der	die	Amtssprache	des	
Herkunftslandes	als	Pflichtfremdsprache	angeboten	wird.

(2)	Bei	Eintritt	einer	Schülerin	oder	eines	Schülers	nach	§	1	Ab-
satz	1	in	die	Jahrgangsstufen	1	bis	6	soll	die	erste	Fremdsprache	
(in	der	Regel	Englisch)	nachgelernt	werden.	Hierfür	soll	bei	Be-
darf	besonderer	Förderunterricht	eingerichtet	werden.

(3)	Konnte	die	erste	Fremdsprache	bis	zum	Ende	der	Jahrgangs-
stufe	6	nicht	oder	nicht	im	erforderlichen	Umfang	gelernt	werden,	
so	 kann	 unter	 Berücksichtigung	 der	 personellen,	 organisatori-
schen	 und	 haushaltsrechtlichen	 Voraussetzungen	 ab	 der	 Jahr-
gangsstufe	7	die	Amtssprache	des	Herkunftslandes	nach	Feststel-
lung	des	Kenntnisstandes	als	erste	Pflichtfremdsprache	anerkannt	

werden,	sofern	diese	Sprache	nicht	an	der	aufnehmenden	Schule	
anstelle	der	Pflichtfremdsprache	angeboten	wird.

(4)	Bei	Eintritt	einer	Schülerin	oder	eines	Schülers	nach	§	1	Ab-
satz	1	in	die	Jahrgangsstufe	7	einer	Schule	mit	zwei	Pflichtfremd-
sprachen	 ist,	 entsprechend	dem	Angebot	der	Schule,	die	zweite	
Fremdsprache	zu	erlernen.
Sofern	die	Schule	die	Amtssprache	des	Herkunftslandes	als	zwei-
te	Pflichtfremdsprache	anbietet,	kann	diese	belegt	werden.

(5)	Konnte	die	zweite	Fremdsprache	bis	zum	Ende	der	Jahrgangs-
stufe	7	nicht	oder	nicht	im	erforderlichen	Umfang	erlernt	werden,	
so	 kann	 unter	 Berücksichtigung	 der	 personellen,	 organisatori-
schen	und	haushaltsrechtlichen	Voraussetzungen	ab	Jahrgangsstu-
fe	8	die	Amtssprache	des	Herkunftslandes	nach	Feststellung	des	
Kenntnisstandes	 als	 zweite	 Pflichtfremdsprache	 anerkannt	 wer-
den.

(6)	Zu	einer	Feststellungsprüfung	für	Schülerinnen	und	Schüler	
beruflicher	Schulen	gemäß	§	5	Absatz	9	wird	nicht	zugelassen,	
wer	die	Möglichkeit	hatte,	fünf	Jahre	am	Unterricht	einer	Fremd-
sprache	teilzunehmen.

§ 4 
Anforderungen der Feststellungsprüfung

Die	Anforderungen	richten	sich	unter	Berücksichtigung	des	Alters	
des	Prüflings	nach	den	Anforderungen	für	das	Fach	Englisch	in	
der	Prüfung	zur	Mittleren	Reife.

§ 5 
Organisation der Feststellungsprüfung

(1)	Die	für	die	Aufnahmeschule	jeweils	zuständige	untere	Schulbe-
hörde	 ist	Entscheidungsbehörde	zur	Antragstellung	sowie	Durch-
führungsbehörde	 der	 Feststellungsprüfung.	 Die	 unteren	 Schulbe-
hörden	arbeiten	bei	solchen	Verfahren	nach	gleichen	Maßgaben	und	
bei	Bedarf	schulamtsübergreifend.	Die	Sätze	1	und	2	gelten	für	die	
beruflichen	Schulen	entsprechend	mit	der	Maßgabe,	dass	die	unte-
ren	 Schulbehörden	 die	Aufgaben	 der	 Entscheidungsbehörde	 und	
der	Durchführungsbehörde	wahrnehmen.

(2)	Vor	der	Feststellungsprüfung	führt	die	beauftragte	Lehrkraft,	
vertretungsweise	die	Klassenlehrerin	oder	der	Klassenlehrer	mit	
den	Erziehungsberechtigten	oder	 der	 volljährigen	Schülerin	be-
ziehungsweise	dem	volljährigen	Schüler	ein	Beratungsgespräch,	
in	dem	über	den	Zweck,	die	Anforderungen	und	die	Organisation	
der	Feststellungsprüfung	informiert	wird.

_____	
#		Verkündet	im	Mitt.Bl.	M-V	vom	27.	Juni	2017	S.	58

Verordnung über die Durchführung von Feststellungsprüfungen#

Vom 27. Juni 2017

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	223	-	6	-	69

Aufgrund	des	§	69	Nummer	6	des	Schulgesetzes	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	10.	September	2010	(GVOBl.	M-V	S.	462;	
2011	S.	859;	2012	S.	524),	das	zuletzt	durch	das	Gesetz	vom	20.	April	2017	(GVOBl.	M-V	S.	66)	geändert	worden	ist,	verordnet	das	
Ministerium	für	Bildung,	Wissenschaft	und	Kultur:
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Dabei	ist	auf	die	besondere	Bedeutung	der	englischen	Sprache	für	
den	weiteren	schulischen	und	beruflichen	Werdegang	ausdrück-
lich	hinzuweisen.	Aus	diesem	Grund	wird	die	Teilnahme	am	Eng-
lischunterricht	 auch	 dann	 empfohlen,	 wenn	 Leistungen	 in	 Eng-
lisch	durch	Leistungen	in	der	Amtssprache	des	Herkunftslandes	
ersetzt	wurden.

(3)	Die	Teilnahme	am	Englischunterricht	gemäß	Absatz	2	Satz	2	
wird	nicht	benotet,	jedoch	mit	„zusätzlich	teilgenommen“	auf	je-
dem	nachfolgenden	Zeugnis	vermerkt.	Das	Anspruchsniveau	„Be-
rufsreife“	oder	„Mittlere	Reife“	ist	auszuweisen.

(4)	Nach	Beratung	durch	die	Schule	stellen	die	Erziehungsberech-
tigten	oder	die	volljährige	Schülerin	beziehungsweise	der	volljäh-
rige	Schüler	einen	schriftlichen	Antrag	(Anlage)	auf	Teilnahme	an	
der	Feststellungsprüfung.	Dieser	wird	durch	die	Schule	mit	einer	
Stellungnahme	an	die	untere	Schulbehörde	zur	Entscheidung	wei-
tergeleitet.
Die	Zulassung	zur	Feststellungsprüfung	erfolgt	schriftlich.
Der	Prüfling	ist	durch	die	untere	Schulbehörde	darauf	hinzuwei-
sen,	dass	die	Vorbereitung	auf	die	Feststellungsprüfung	selbststän-
dig	erfolgt.
Kosten,	die	dem	Prüfling	im	Zusammenhang	mit	der	Prüfung	ent-
stehen,	werden	nicht	erstattet.

(5)	Die	Feststellungsprüfung	ist	von	einer	oder	einem	Prüfungsbe-
auftragten	 durchzuführen.	 Als	 Prüfungsbeauftragte	 oder	 Prü-
fungsbeauftragter	 können	 eine	 Lehrkraft	 mit	 einer	 der	 Schulart	
entsprechenden	Lehrbefähigung	oder	eine	von	der			unteren	Schul-
behörde	bestimmte	Person	mit	vergleichbarer	fachlicher	Qualifi-
kation	eingesetzt	werden.
Zusätzlich	übernimmt	eine	Lehrkraft	mit	einer	der	Schulart	ent-
sprechenden	Lehrbefähigung	für	eine	moderne	Fremdsprache	den	
Prüfungsvorsitz.
Bei	dienstlichem	Interesse	kann	ein	Vertreter	der	Schulaufsicht	an	
Prüfungsteilen	oder	am	Gesamtverfahren	teilnehmen.	In	diesem	
Fall	wird	das	dienstliche	Interesse	von	der	jeweiligen	Schulamts-
leitung	festgestellt.

(6)	Der	Prüfungsort	wird	durch	die	untere	Schulbehörde	bestimmt.
Die	Feststellungsprüfung	findet,	sofern	die	personellen	Vorausset-
zungen	gegeben	sind,	jeweils	gegen	Ende	eines	jeden	Schulhalb-
jahres,	 mindestens	 jedoch	 einmal	 gegen	 Ende	 des	 Schuljahres	
statt.
Die	 Meldungen	 zur	 Feststellungsprüfung	 sind	 durch	 die	 beauf-
tragte	Lehrkraft	oder	die	Klassenlehrerin	oder	den	Klassenlehrer	
nach	rechtzeitiger	Information	der	Schülerinnen	und	Schüler	über	
die	Schulleitung	bis	zum	15.	November	eines	jeden	Jahres	der	un-
teren	 Schulbehörde	 zuzuleiten.	 Sofern	 die	 Feststellungsprüfung	
nur	einmal	gegen	Ende	des	Schuljahres	 stattfindet,	 ist	die	Mel-
dung	bis	zum	1.	Februar	eines	Jahres	vorzulegen.

(7)	Die	Bestimmungen	der	Abiturprüfungsverordnung,	der	Fach-
gymnasiumsverordnung	sowie	Abiturprüfungsverordnung	Abend-
gymnasium	gelten	uneingeschränkt	fort.

(8)	Die	Anerkennung	der	Leistung	in	einer	Amtssprache	des	Her-
kunftslandes	erfolgt	an	allgemein	bildenden	Schulen	nur	bis	ein-
schließlich	 Jahrgangsstufe	 10,	 bei	 Abendgymnasien	 und	 Fach-
gymnasien	bis	einschließlich	Jahrgangsstufe	11.
Zum	Erwerb	des	Abiturs	ist	im	Bedarfsfall	in	der	Jahrgangsstufe	10	
des	Gymnasiums	beziehungsweise	ab	Jahrgangsstufe	11	des	Abend-

	gymnasiums	und	des	Fachgymnasiums	eine	neu	beginnende	Fremd-
sprache	aufzunehmen.

(9)	An	den	beruflichen	Schulen	finden	Feststellungsprüfungen	im	
Rahmen	von	Gleichwertigkeitsregelungen	zum	Erwerb	der	Mitt-
leren	Reife	statt.

(10)	Das	Ergebnis	der	Feststellungsprüfung	ist	schriftlich	zu	be-
scheiden.	Der	Bescheid	enthält	die	Note,	den	Hinweis	„Die	Fest-
stellungsprüfung	 wurde	 auf	 dem	 Sprachniveau	 B1	 absolviert.“	
und	 eine	 Rechtsbehelfsbelehrung.	 Widerspruchsbehörde	 ist	 die	
ausstellende	Schulbehörde.

§ 6 
Durchführung der Feststellungsprüfung

(1)	Die	Feststellungsprüfung	besteht	aus	einem	schriftlichen	und	
einem	mündlichen	Teil.	Beide	Prüfungsteile	können	an	einem	Tag	
stattfinden.

(2)	Die	schriftliche	Prüfung	dauert	190	Minuten.	Davon	entfallen	
circa	30	Minuten	auf	den	Hörverstehensteil	und	160	Minuten	auf	
das	Leseverstehen	inklusive	der	Schreibaufgabe.	Die	Prüfungszeit	
für	den	mündlichen	Prüfungsteil	beträgt	circa	20	Minuten.	Näheres	
wird	in	den	Vorabhinweisen	zur	Feststellungsprüfung	festgelegt.

(3)	Unter	gleichwertiger	Berücksichtigung	aller	Prüfungsteile	un-
terbreitet	die	oder	der	Prüfungsbeauftragte	dem	Prüfungsvorsitz	
einen	Notenvorschlag.	Dieser	legt	in	Absprache	mit	der	oder	dem	
Prüfungsbeauftragten	abschließend	die	Note	fest.

§ 7 
Wiederholung der Feststellungsprüfung

(1)	Die	Feststellungsprüfung	kann	bei	einer	Gesamtnote,	die	nicht	
mindestens	„ausreichend	(4)“	lautet,	spätestens	bis	zum	Ende	der	
Jahrgangsstufe	 10	 an	 allgemein	 bildenden	 Schulen	 beziehungs-
weise	Jahrgangsstufe	11	am	Abendgymnasium	und	am	Fachgym-
nasium	oder	im	Falle	von	§	5	Absatz	9	bis	zum	Ende	des	berufli-
chen	Bildungsgangs	einmal	wiederholt	werden.

(2)	Bei	nicht	 erfolgreichem	Abschluss	der	Feststellungsprüfung	
ist	ein	Zugang	zur	gymnasialen	Oberstufe	nicht	möglich.

§ 8 
Zeugnis

(1)	Die	Note	der	Feststellungsprüfung	wird	bis	zum	Ende	des	Se-
kundarbereiches	 I	 übernommen.	 Sie	 ist	 versetzungs-	 und	 ab-
schlussrelevant.

(2)	 Die	 Prüfungsnote	 wird	 anstelle	 der	 Note	 für	 die	 erste	 oder	
zweite	Fremdsprache	in	das	Zeugnis	aufgenommen.	Als	Vermerk	
ist	in	das	Zeugnis	der	Satz	aufzunehmen:

,,Die	 Note	 im	 Fach	 (entsprechendes	 Fach	 einfügen)	 wurde	 im	
Rahmen	einer	Feststellungsprüfung	ermittelt.	Sie	tritt	an	die	Stel-
le	der	Note	im	Fach	(entsprechendes	Fach	einfügen).	Die	Feststel-
lungsprüfung	wurde	auf	dem	Sprachniveau	B1	absolviert.“.

Anlage
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(3)	Die	Regelungen	der	Verwaltungsvorschrift	über	Zeugnisse	der	
Qualifikationsphase	der	gymnasialen	Oberstufe,	der	Abendgym-
nasien	und	der	Fachgymnasien	gelten	darüber	hinaus	fort.

§ 9 
Anlagen

Die	Anlage	ist	Bestandteil	dieser	Verordnung.

§ 10 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese	Verordnung	tritt	am	Tag	nach	der	Verkündung	in	Kraft.

Schwerin,	den	27.	Juni	2017

Die Ministerin für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur 

In Vertretung 
Steffen Freiberg
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Anlage 

 

 
(Schule/Anschrift/Telefonnummer) 

 
(Datum) 
 
 

untere Schulbehörde      ____________________________________________________ 
 
zu Händen Frau/Herrn    ____________________________________________________ 
 
Straße                              _____________________________________________________ 
 
PLZ Ort                           _____________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 

ANTRAG auf Teilnahme an der Feststellungsprüfung anstelle der 
ersten oder zweiten Fremdsprache* 

(* Zutreffendes bitte unterstreichen.) 

 
Hiermit bitte ich um Zulassung meiner Tochter/meines Sohnes/meine Zulassung 

(* Zutreffendes bitte unterstreichen.) 

zur Feststellungsprüfung in der Sprache __________________________________ 
auf B1–Niveau gemäß dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen. 
 
 
Angaben des Prüflings: 
 
Vorname: __________________________       Nachname: ____________________ 
 
geboren am: _____________ in (Ort) ___________ (Land) ___________________ 
 
in der Bundesrepublik seit: ______________________ (Monat/Jahr) _____________ 
 
zum Zeitpunkt Schülerin/Schüler in der Klasse/Jahrgangsstufe: _________________ 
 
vollständige private Anschrift: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
(Unterschrift der Erziehungsberechtigten/der volljährigen Schülerin/des volljährigen 
Schülers) 
 

Der Schulleitung wurde der Antrag weitergereicht: 
 
__________________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift der beratenden Lehrkraft) 



172	 Gesetz-	und	Verordnungsblatt	für	Mecklenburg-Vorpommern	2017	 Nr.	7

Anlage 

Von der Schule auszufüllen: 

Herkunftssprachlicher Unterricht wird angeboten:    ja   nein 

Bemerkungen: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Hiermit wird bestätigt, dass die Voraussetzungen für die Zulassung zur 
Feststellungsprüfung gegeben sind. 

                 _____________________________
       (Unterschrift der Schulleitung) 
_________________________________________________________________ 
 

untere Schulbehörde  _________________  Ort/Datum  ___________________
  

Nach Prüfung des Antrags wird die Schülerin/der Schüler zur Feststellungsprüfung  

 zugelassen.                                                                                                                
Der Prüfungstermin wird zu einem späteren Zeitpunkt über die Schule mitgeteilt. 

 nicht zugelassen. Begründung: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 Die Feststellungsprüfung kann im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten und mit 
vertretbarem Aufwand nicht durchgeführt werden. Die oberste Schulbehörde wird 
darüber informiert. Begründung: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Im Auftrag 

____________________________________________ 
(Unterschrift der Schulrätin/des Schulrates für Migration) 
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Artikel 1

Die	 Berufsschulverordnung	 vom	 4.	 Juli	 2005	 (GVOBl.	 M-V		
S.	372),	die	zuletzt	durch	die	Verordnung	vom	13.	Oktober	2010	
(GVOBl.	M-V	2011	S.	2)	geändert	worden	ist,	wird	wie	folgt	ge-
ändert:

1.	 §	3	Absatz	4	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(4)	In	den	Bildungsgang	nach	§	1	Nummer	4	(BVJA)	werden	
berufsschulpflichtige	 jugendliche	Ausländer	 und	Aussiedler	
aufgenommen,	 die	 über	 keine	 ausreichenden	 deutschen	
Sprachkenntnisse	verfügen,	um	dem	Unterricht	einer	Regel-
klasse	einer	beruflichen	Schulart	 folgen	zu	können,	und	die	
sich	 in	 keinem	 Berufsausbildungsverhältnis	 befinden.	 Das	
BVJA	dient	vorrangig	dem	Spracherwerb	im	Hinblick	auf	die	
Förderung	zur	Berufsbefähigung	und	dem	Erwerb	der	Berufs-
reife	bei	jenen	Jugendlichen,	die	im	Herkunftsland	kein	schu-
lisches	 Abschlusszeugnis	 erhalten	 haben.	 Ein	 Wechsel	 in	
einen	anderen	Bildungsgang	wird	angestrebt,	 sobald	ausrei-
chende	Sprachkenntnisse	erworben	worden	sind	und	die	Auf-
nahmevoraussetzungen	des	jeweiligen	Bildungsgangs	vorlie-
gen.“

2.	 §	6	Absatz	3	Satz	2	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Es	 ist	 Grundlage	 für	 den	 erfolgreichen	Abschluss	 des	 Bil-
dungsganges,	 es	 sei	 denn,	 es	 stehen	nicht	 genügend	Prakti-
kumsplätze	zur	Verfügung.“

3.	 §	10	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Dem	Absatz	1	wird	folgender	Satz	angefügt:

	 „In	Abgangszeugnissen	des	Bildungsgangs	BVJA	werden	
im	ersten	Schuljahr	keine	Ziffernnoten	erteilt,	sondern	es	
wird	ein	Hinweis	nach	dem	Muster	der	Anlage	4	aufge-
nommen.“

b)	 Absatz	2	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	Satz	1,	2	und	3	wird	jeweils	die	Angabe	„Anlage	4“	
durch	die	Angabe	„Anlage	5“	ersetzt	und	in	Satz	3	die	
Abkürzung	„Nr.“	ausgeschrieben.

bb)	Folgender	Satz	4	wird	angefügt:

	 „In	den	Jahreszeugnissen	des	Bildungsganges	BVJA	
werden	im	ersten	Schuljahr	keine	Ziffernnoten	erteilt,	
sondern	es	wird	ein	Hinweis	nach	dem	Muster	der	An-
lage	4	aufgenommen.“

c)	 Absatz	3	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	Satz	1	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „In	 den	 Bildungsgängen	 nach	 §	 1	 Nummer	 2	 bis	 5	
werden	 Halbjahreszeugnisse	 nach	 dem	 Muster	 der	
Anlage	6	erteilt.“

bb)	In	Satz	2	wird	die	Angabe	„Anlage	6“	durch	die	An-
gabe	„Anlage	7“	ersetzt.

cc)	Nach	Satz	2	wird	folgender	Satz	eingefügt:

	 „In	 den	 Halbjahreszeugnissen	 des	 Bildungsganges	
BVJA	werden	im	ersten	Schuljahr	keine	Ziffernnoten	
erteilt,	sondern	es	wird	ein	Hinweis	nach	dem	Muster	
der	Anlage	4	aufgenommen.“

d)	 In	Absatz	7	wird	die	Angabe	„Anlage	9“	durch	die	Anga-
be	„Anlage	10“	ersetzt.

e)	 In	Absatz	8	Satz	2	wird	die	Angabe	„Anlage	10“	durch	die	
Angabe	„Anlage	11“	ersetzt.

4.	 §	12	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	1	Satz	2	wird	die	Angabe	„Anlage	8“	durch	die	
Angabe	„Anlage	9“	ersetzt.

b)	 Absatz	2	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(2)	Mit	dem	erfolgreichen	Abschluss	des	Bildungsgan-
ges	nach	§	1	Nummer	1	oder	dem	nach	den	Rechtsvor-
schriften	der	ehemaligen	Deutschen	Demokratischen	Re-
publik	erworbenen	Facharbeiterbrief	wird	gleichzeitig	die	
Berufsreife	mit	Leistungsfeststellung	erworben.“

c)	 Absatz	3	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Im	ersten	Halbsatz	wird	die	Abkürzung	„Nr.“	ausge-
schrieben.

bb)	Nummer	1	wird	aufgehoben.

cc)	Die	bisherigen	Nummern	2,	3	und	4	werden	die	Num-
mern	1,	2	und	3.

d)	 In	Absatz	4	wird	die	Angabe	„Anlage	7“	durch	die	Anga-
be	„Anlage	8“	ersetzt.

e)	 Absatz	5	wird	aufgehoben.

5.	 In	§	13	Absatz	5	wird	die	Angabe	„Anlage	7“	durch	die	Anga-
be	„	Anlage	8“	ersetzt.

_____	
*		Ändert	VO	vom	4.	Juli	2005;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	223	-	3	-	69	
#			Verkündet	im	Mitt.Bl.	M-V	vom	27.	Juni	2017	S.	88

Vierte Verordnung zur Änderung der Berufsschulverordnung*#

Vom 27. Juni 2017

Aufgrund	des	§	30	Nummer	1	und	4	des	Schulgesetzes	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	10.	September	2010	(GVOBl.	M-V	
S.	462;	2011	S.	859;	2012	S.	524),	das	zuletzt	durch	das	Gesetz	vom	20.	April	2017	(GVOBl.	M-V	S.	66)	geändert	worden	ist,	verord-
net	das	Ministerium	für	Bildung,	Wissenschaft	und	Kultur:
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6.	 In	§	17	wird	die	Angabe	„Anlagen	1	bis	10“	durch	die	Angabe	
„Anlagen	1	bis	11“	ersetzt.

7.	 §	18	wird	aufgehoben.

8.	 Der	bisherige	§	19	wird	§	18.

9.	 Die	Anlage	4	wird	wie	folgt	gefasst:

„Anlage 4

 Mustertext

	 für	einen	Hinweis	gemäß	§	10	Absatz	1	Satz	6,	Absatz	2	Satz	4	
und	Absatz	3	Satz	3:

	 In	 der	 ersten	 Jahrgangsstufe	 des	 Berufsvorbereitungsjahres	
für	Ausländer	und	Aussiedler	wird	ausschließlich	Deutschin-
tensivunterricht	erteilt.	Ziel	ist	das	Erreichen	der	Niveaustu-	
fe	B1	des	Gemeinsamen	Europäischen	Referenzrahmens	für	
Sprache.	Noten	werden	nicht	erteilt.

	 Anforderungsniveau	B1

	 Kann	die	Hauptpunkte	verstehen,	wenn	klare	Standardsprache	
verwendet	wird	und	wenn	es	um	vertraute	Dinge	aus	Arbeit,	
Schule,	Freizeit	und	Ähnliches	geht.	Kann	die	meisten	Situa-
tionen	bewältigen,	denen	man	auf	Reisen	im	Sprachgebiet	be-
gegnet.	Kann	sich	einfach	und	zusammenhängend	über	ver-
traute	 Themen	 und	 persönliche	 Interessengebiete	 äußern.	
Kann	 über	 Erfahrungen	 und	 Ereignisse	 berichten,	 Träume,	
Hoffnungen	und	Ziele	beschreiben	und	zu	Plänen	und	Ansich-
ten	kurze	Begründungen	oder	Erklärungen	geben.

	 [einsetzen:	,Das	Niveau	B1	wurde	erreicht.‘	oder	,Das	Niveau	
B	1	wurde	nicht	erreicht.‘]“

10.	Die	bisherigen	Anlagen	4	bis	10	werden	die	Anlagen	5	bis	11.

Artikel 2

Diese	Verordnung	tritt	am	1.	Juli	2017	in	Kraft.

Schwerin,	den	27.	Juni	2017

Die Ministerin für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur 

In Vertretung 
Steffen Freiberg
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§ 1

(1)	Für	folgende	in	das	Verfahren	der	Stiftung	für	Hochschulzulas-
sung	 (nachfolgend	Stiftung	genannt)	 einbezogene	Studiengänge	
der	Universität	Rostock	und	der	Ernst-Moritz-Arndt-Universität	
Greifswald	sowie	deren	Studiengänge,	die	nicht	in	das	Verfahren	
der	Stiftung	einbezogen	sind,	werden	die	nachfolgenden	Zahlen	
der	höchstens	aufzunehmenden	Studienanfängerinnen	und	Studi-
enanfänger	(Zulassungszahlen)	für	das	Wintersemester	2017/2018	
und	das	Sommersemester	2018	für	das	erste	Fachsemester	festge-
setzt.	Studienanfängerinnen	und	Studienanfänger	werden	grund-
sätzlich	nur	zum	Wintersemester	aufgenommen,	wenn	keine	Zu-
lassungszahlen	zum	Sommersemester	ausgewiesen	sind.

(2)	Für	Studiengänge,	die	in	das	Verfahren	der	Stiftung	einbezo-
gen	sind,	werden	für	das	Wintersemester	2017/2018	folgende	Zu-
lassungszahlen	festgesetzt:

(3)	Für	Studiengänge,	die	nicht	in	das	Verfahren	der	Stiftung	ein-
bezogen	sind,	werden	für	das	Wintersemester	2017/2018	folgende	
Zulassungszahlen	festgesetzt:

Verordnung über die Festsetzung von Zulassungszahlen an der Universität Rostock und 
der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, der Hochschule Neubrandenburg und der 

Hochschule Stralsund für das Wintersemester 2017/2018 und das Sommersemester 2018 
(Zulassungszahlenverordnung – ZulZVO M-V)

Vom 30. Juni 2017

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	221	-	14	-	9

Aufgrund	des	§	3	Absatz	1	des	Hochschulzulassungsgesetzes	vom	14.	August	2007	(GVOBl.	M-V	S.	286),	das	zuletzt	durch	Artikel	2	
des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2016	(GVOBl.	M-V	S.	565)	geändert	worden	ist,	verordnet	das	Ministerium	für	Bildung,	Wissenschaft	und	
Kultur	nach	Anhörung	der	Hochschulen:

Rostock Greifswald

Medizin	(Staatsexamen) 215 192

Pharmazie	(Staatsexamen) )* 62

Zahnmedizin	(Staatsexamen) 34 45

Rostock Greifswald

Anglistik/Amerikanistik	(Bachelor	1.	Fach) 52 --

Anglistik/Amerikanistik	(Bachelor	2.	Fach) 19 )*

Arbeit-Wirtschaft-Technik	(Beifach	im	Lehramt) 0 )*

Arbeit-Wirtschaft-Technik	(Lehramt	an	Gymnasien) 25 )*

Arbeit-Wirtschaft-Technik	(Lehramt	an	Regionalen	Schulen) 55 )*

Biochemie	(Bachelor) )* 72

Biodiversität	und	Ökologie	(Master) )* 15

Biologie	(Bachelor) )* 71

Biologie	(Beifach	im	Lehramt) 0 )*

Biologie	(Lehramt	an	Gymnasien) 36 )*

Biologie	(Lehramt	an	Regionalen	Schulen) 45 )*

Biomedizinische	Technik	(Bachelor) 36 )*
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Biowissenschaften	(Bachelor) 75 )*

Deutsch	(Beifach	im	Lehramt) 0 --

Deutsch	(Lehramt	an	Gymnasien) 43 40

Deutsch	(Lehramt	an	Regionalen	Schulen) 51 --

Englisch	(Beifach	im	Lehramt) 0 --

Englisch	(Lehramt	an	Gymnasien) 42 30

Englisch	(Lehramt	an	Regionalen	Schulen) 43 --

Erziehungswissenschaften	(Bachelor	2.	Fach) 53 )*

Geographie	(Bachelor) )* --

Geographie	(Lehramt	an	Gymnasien) )* 40

Geschichte	(Beifach	im	Lehramt) 0 --

Geschichte	(Lehramt	an	Gymnasien) 31 30

Geschichte	(Lehramt	an	Regionalen	Schulen) 39 --

Health	Care	Management	(Master) )* 35

Humanbiologie	(Bachelor) )* 43

Integrative	Zoologie	(Master) 21 )*

Kommunikation	und	Medienwissenschaft	(Bachelor	2.	Fach) 60 )*

Kommunikationswissenschaft	(Bachelor) )* 110

Landschaftsökologie	und	Naturschutz	(Bachelor) )* 41

Landscape	Ecology	and		Nature	Conservation	(Master) )* 36

Lehramt	an	Grundschulen 140 )*

Mathematik	(Lehramt	Gymnasium) )* 30

Medizinische	Biotechnologie	(Bachelor) 35 )*

Medizinische	Biotechnologie	(Master) 25 )*

Meeresbiologie	(Master) 22 )*

Mikrobiologie/Biochemie	(Master) 20 )*

Philosophie	(Beifach	im	Lehramt) 0 --

Philosophie	(Lehramt	an	Gymnasien) 21 --

Philosophie	(Lehramt	an	Regionalen	Schulen) 22 --

Politikwissenschaft	(Bachelor	1.	Fach) 50 --

Psychologie	(Bachelor) )* 55

Psychologie	(Master) )* 49

Sonderpädagogik	(Lehramt	für	Sonderpädagogik) 81 )*

Sozialkunde	(Beifach	im	Lehramt) 0 )*

Sozialkunde	(Lehramt	an	Gymnasien) 19 )*

Sozialkunde	(Lehramt	an	Regionalen	Schulen) 28 )*

Sozialwissenschaften	(Bachelor) 77

Soziologie	(Bachelor	1.	Fach) 43 )*

Soziologie	(Bachelor	2.	Fach) 15 )*

Sport	(Beifach	im	Lehramt) 0 )*

Sportwissenschaft	(Lehramt	an	Gymnasien) 30 )*

Sportwissenschaft	(Lehramt	an	Regionalen	Schulen) 38 )*

Sportwissenschaft	(Lehramt	für	Sonderpädagogik) 2 )*

Tourismus	und	Regionalentwicklung	(Master) )* 24

Wirtschaft,	Gesellschaft,	Recht	–	Good	Governance	(Bachelor) 107 )*

Wirtschaftsingenieurwissenschaften	(Bachelor) 59 )*

Wirtschaftspädagogik	(Bachelor) 32 )*
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(4)	Für	die	nachfolgenden	Studiengänge	der	Ernst-Moritz-Arndt-
Universität	Greifswald	werden	für	das	Sommersemester	2018	fol-
gende	Zulassungszahlen	 für	Studienanfängerinnen	und	Studien-
anfänger	festgesetzt:

a)	 Studiengänge,	 die	 in	das	Verfahren	der	Stiftung	 einbezogen	
sind:

Pharmazie	(Staatsexamen) 61

b)	 Studiengänge,	die	nicht	in	das	Verfahren	der	Stiftung	einbezo-
gen	sind:

Biodiversität	und	Ökologie	(Master) 12

§ 2

(1)	Für	die	nachfolgenden	Studiengänge	an	der	Hochschule	Neu-
brandenburg	und	der	Hochschule	Stralsund	werden	die	Zahlen	der	
höchstens	aufzunehmenden	Studienanfängerinnen	und	Studienan-
fänger	(Zulassungszahlen)	für	das	Wintersemester	2017/2018	für	
das	erste	Fachsemester	wie	folgt	festgesetzt:

(2)	Für	die	nachfolgenden	Studiengänge	an	der	Hochschule	Neu-
brandenburg	und	der	Hochschule	Stralsund	werden	die	Zahlen	der	
höchstens	aufzunehmenden	Studienanfängerinnen	und	Studienan-
fänger	(Zulassungszahlen)	für	das	Sommersemester	2018	für	das	
erste	Fachsemester	wie	folgt	festgesetzt:

Neubrandenburg Stralsund

International	Management	in	the	Baltic	Sea	Region	(BMS)	(Bachelor) )* 57

Beratung	(Master) 25 )*

Leisure	and	Tourism	Management	(Bachelor) )* 50

Management	im	Sozial-	und	Gesundheitswesen	(Master) 23 )*

Management	von	KMU	(Master) )* 20

Soziale	Arbeit	(Bachelor) 140 )*

Neubrandenburg Stralsund

Diätetik	(Bachelor) 24 )*

Management	von	KMU	(Master) )* 20

§ 3

(1)	Für	die	in	den	§§	1	und	2	genannten	Studiengänge	werden	Stu-
dienbewerberinnen	und	Studienbewerber	zum	Weiterstudium	im	
zweiten	oder	in	einem	höheren	Fachsemester	nur	im	Rahmen	frei	
werdender	 Studienplätze	 bis	 zur	 Auffüllgrenze	 neu	 aufgenom-
men.	Die	Auffüllgrenze	ist	die	Differenz	zwischen	der	jeweiligen	
Kapazitätsobergrenze	 für	 das	 betreffende	 Fachsemester	 und	 der	
Zahl	der	Studienplätze,	die	von	den	immatrikulierten	Studieren-
den	bis	zum	letzten	Stichtag	der	Rückmeldung	in	Anspruch	ge-
nommen	werden.
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(2)	Ist	die	Zulassungszahl	für	das	erste	Semester	in	einem	Studi-
engang	unter	Einbeziehung	der	Schwundquote	erhöht	worden,	so	
erfolgt	die	Zulassung	 für	Studienbewerberinnen	und	Studienbe-
werber	höherer	Semester	bis	zu	der	Aufnahmekapazität,	die	sich	
bei	gleichmäßiger	Verteilung	des	Schwundes	auf	einzelne	höhere	
Semester	ergibt.

(3)	Für	nachfolgende	Studiengänge	werden	für	das	Wintersemes-
ter	2017/2018	Kapazitätsobergrenzen	für	die	höheren	Fachsemes-
ter	wie	folgt	festgesetzt:

a)	 Studiengänge	der	Universität	Rostock	(außer	Studiengang	Me-
dizin)

3. Fachsemester 5. Fachsemester 7. Fachsemester 9. Fachsemester

Anglistik/Amerikanistik	(Bachelor	1.	Fach) 35

Anglistik/Amerikanistik	(Bachelor	2.	Fach) 31

Arbeit,	Wirtschaft,	Technik	(Lehramt	an	Gymnasien) 31 14

Arbeit,	Wirtschaft,	Technik	(Lehramt	an	Regionalschulen) 63 19

Biologie	(Lehramt	an	Gymnasien) 37 37

Biologie	(Lehramt	an	Regionalschulen) 47 37

Biomedizinische	Technik	(Bachelor) 31

Biowissenschaften	(Bachelor) 75

Deutsch	(Lehramt	an	Gymnasien) 39 50

Deutsch	(Lehramt	an	Regionalschulen)	 49 48

Englisch	(Lehramt	Gymnasium) 31 31

Englisch	(Lehramt	an	Regionalschulen) 27 28

Erziehungswissenschaften	(Bachelor	2.	Fach) 49

Geschichte	(Lehramt	an	Gymnasien) 29 33

Geschichte	(Lehramt	an	Regionalschulen) 43 46

Kommunikation	und	Medienforschung	(Bachelor	2.	Fach) 63

Lehramt	an	Grundschulen	 165 169 171

Medizinische	Biotechnologie	(Bachelor) 27

Philosophie	(Lehramt	Gymnasium) 14 18

Philosophie	(Lehramt	an	Regionalen	Schulen) 20 19

Politikwissenschaften	(Bachelor	1.	Fach) 80

Sonderpädagogik	(Lehramt	für	Sonderpädagogik) 70 76 78

Sozialkunde	(Lehramt	an	Gymnasien) 29 29

Sozialkunde	(Lehramt	an	Regionalen	Schulen) 45 30

Soziologie	(Bachelor	1.	Fach) 41

Soziologie	(Bachelor	2.	Fach) 14

Sport	(Lehramt	an	Gymnasien) 25 20

Sport	(Lehramt	an	Regionalen	Schulen) 26 25

Sport	(Lehramt	für	Sonderpädagogik) 3 3 5

Wirtschaftsingenieurwesen	(Bachelor) 46

Wirtschaftspädagogik	(Bachelor) 36

Zahnmedizin	(Staatsexamen) 29 25 24 24
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b)	 Studiengang	Medizin	(Staatsexamen)	an	der	Universität	Ros-
tock

c)	 Studiengänge	der	Ernst-Moritz-Arndt-Universität	Greifswald	
(außer	Studiengang	Medizin)

d)	 Studiengang	 Medizin	 (Staatsexamen)	 an	 der	 Ernst-Moritz-
Arndt-Universität	Greifswald

Vorklinischer Studienabschnitt Klinischer Studienabschnitt

3. Fachsemester 1. klinisches 
Fachsemester

3. klinisches 
Fachsemester

5. klinisches 
Fachsemester

7. klinisches 
Fachsemester

210 227 219 218 221

2. Fach-
semester

3. Fach-
semester

4. Fach-
semester

5. Fach-
semester

6. Fach-
semester

Biodiversität	und	Ökologie	(Master) 17 16 14

Pharmazie	(Staatsexamen) 64 64 63 61 61

Psychologie	(Bachelor) -/- 65 -/- 67 -/-

Psychologie	(Master) -/-

Zahnmedizin	(Staatsexamen) -/- 42 -/- 42 -/-

7. Fach-
semester

8. Fach-
semester

9. Fach-
semester

10. Fach-
semester

Biodiversität	und	Ökologie	(Master)

Pharmazie	(Staatsexamen) 58 46

Psychologie	(Bachelor) 65 -/-

Zahnmedizin	(Staatsexamen) 42 -/- 42 -/-

Vorklinischer Studienabschnitt 

2. Fachsemester 3. Fachsemester 4. Fachsemester

-/- 192 -/-

Klinischer Studienabschnitt 

1. klinisches 
Fachsemester

2. klinisches 
Fachsemester

3. klinisches 
Fachsemester

4. klinisches 
Fachsemester

152 -/- 146 -/-

5. klinisches 
Fachsemester

6. klinisches 
Fachsemester

7. klinisches 
Fachsemester

8. klinisches 
Fachsemester

155 -/- 161 -/-
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(4)	 Für	 nachfolgende	 Studiengänge	 werden	 für	 das	 Sommerse-
mester	2018	Kapazitätsobergrenzen	für	die	höheren	Fachsemester	
wie	folgt	festgesetzt:

a)	 Studiengänge	 der	 Universität	 Rostock	 (außer	 Studiengang	
Medizin)

2. Fach-
semester

4. Fach-
semester

6. Fach-
semester

8. Fach-
semester

10. Fach-
semester

Anglistik/Amerikanistik	(Bachelor	1.	Fach) 47 35

Anglistik/Amerikanistik	(Bachelor	2.	Fach) 16 31

Arbeit,	Wirtschaft,	Technik	(Lehramt	an	Gymnasien) 25 31 14

Arbeit,	Wirtschaft,	Technik	(Lehramt	an	Regionalschulen) 55 63 19

Arbeit,	Wirtschaft,	Technik	(Beifach) 0

Biologie	(Lehramt	an	Gymnasien) 34 37 37

Biologie	(Lehramt	an	Regionalschulen	)	 45 47 37

Biologie	(Beifach) 0

Biomedizinische	Technik	(Bachelor) 31 31

Biowissenschaften	(Bachelor) 70 75

Demographie	(Master) 16

Deutsch	(Lehramt	an	Gymnasien)	 38 39 50

Deutsch	(Lehramt	an	Regionalschulen)	 39 49 48

Deutsch	(Beifach) 0

Englisch	(Lehramt	Gymnasium)	 33 31 31

Englisch	(Lehramt	an	Regionalschulen)		 27 27 28

Englisch	(Beifach) 0

Erziehungswissenschaften	(Bachelor	2.	Fach) 46 49

Geschichte	(Lehramt	an	Gymnasien) 26 29 33

Geschichte	(Lehramt	an	Regionalschulen) 39 43 46

Geschichte	(Beifach) 0

Integrative	Zoologie	(Master) 20

Kommunikation	und	Medienforschung	(Bachelor	2.	Fach) 57 63

Lehramt	an	Grundschulen 140 165 169

Medizinische	Biotechnologie	(Bachelor) 31 27

Medizinische	Biotechnologie	(Master) 25

Meeresbiologie	(Master) 21

Microbiologie/Biochemie	(Master) 20

Philosophie	(Lehramt	an	Gymnasien) 15 14 18

Philosophie	(Lehramt	an	Regionalschulen) 22 20 19

Philosophie	(Beifach) 0

Sonderpädagogik	(Lehramt	für	Sonderpädagogik) 80 70 76

Sozialkunde	(Lehramt	an	Gymnasien) 16 29 29

Sozialkunde	(Lehramt	an	Regionalen	Schulen) 29 45 30

Sozialkunde	(Beifach) 0

Sozialwissenschaften	(Bachelor) 58

Soziologie	(Bachelor	1.	Fach) 40 41

Soziologie	(Bachelor	2.	Fach) 13 14

Soziologie	(Master) 18
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Sport	(Lehramt	an	Gymnasien) 30 25 20

Sport	(Lehramt	an	Regionalen	Schulen) 29 26 25

Sport	(Lehramt	für	Sonderpädagogik) 2 3 3

Sport	(Beifach) 0

Wirtschaftsingenieurwesen	(Bachelor) 55 46

Wirtschaftspädagogik	(Bachelor) 32 36

Zahnmedizin	(Staatsexamen) 30 29 25 24

b)	 Studiengang	Medizin	(Staatsexamen)	an	der	Universität	Ros-
tock

c)	 Studiengänge	der	Ernst-Moritz-Arndt-Universität	Greifswald	
(außer	Studiengang	Medizin)

Vorklinischer Studienabschnitt Klinischer Studienabschnitt

2. Fach- 
semester

4. Fach- 
semester

2. klinisches 
Fachsemester

4. klinisches 
Fachsemester

6. klinisches 
Fachsemester

210 210 222 219 218

2. Fach-
semester

3. Fach-
semester

4. Fach-
semester

5. Fach-
semester

6. Fach-
semester

Biodiversität	und	Ökologie	(Master) 13 16 15

Pharmazie	(Staatsexamen) 64 64 63 61 60

Psychologie	(Bachelor) -/- -/- -/- -/- -/-

Psychologie	(Master) -/-

Zahnmedizin	(Staatsexamen) 42 -/- 42 -/- 42

7. Fach-
semester

8. Fach-
semester

9. Fach-
semester

10. Fach-
semester

Biodiversität	und	Ökologie	(Master)

Pharmazie	(Staatsexamen) 58 48

Psychologie	(Bachelor)	 -/- -/-

Psychologie	(Master)

Zahnmedizin	(Staatsexamen) -/- 42 -/- 42
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d)	 Studiengang	 Medizin	 (Staatsexamen)	 an	 der	 Ernst-Moritz-
Arndt-Universität	Greifswald

§ 4

Diese	 Verordnung	 tritt	 am	 Tag	 nach	 der	 Verkündung	 in	 Kraft.	
Gleichzeitig	 tritt	 die	Zulassungszahlenverordnung	vom	17.	 Juni	
2016	(GVOBl.	M-V	S.	507)	außer	Kraft.

Vorklinischer Studienabschnitt 

2. Fachsemester 3. Fachsemester 4. Fachsemester

192 -/- 152

	

Klinischer Studienabschnitt 

1. klinisches Fachsemester 2. klinisches Fachsemester 3. klinisches Fachsemester 4. klinisches Fachsemester 

-/- 146 -/- 155

5. klinisches Fachsemester 6. klinisches Fachsemester 7. klinisches Fachsemester 8. klinisches Fachsemester 

-/- 155 -/- 161

_____	
)*	 Dieser	Studiengang	wird	nicht	angeboten.	
--	 Dieser	Studiengang	ist	nicht	zulassungsbeschränkt.	
-/-	 Eine	Zulassung	für	diesen	Studiengang	erfolgt	in	diesem	Semester	nicht.

Schwerin,	den	30.	Juni	2017

Die Ministerin für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur 

Birgit Hesse
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§ 1 
Zuständige Oberste Landesbehörde

Zuständige	Behörde	nach	§	3	Absatz	1	Satz	1	des	Kulturgutschutz-
gesetzes	ist	vorbehaltlich	des	§	2	das	für	Kultur	zuständige	Minis-
terium.

§ 2 
Zuständigkeit für die Genehmigung der 

vorübergehenden Ausfuhr von nationalem Kulturgut

Die	 Zuständigkeit	 für	 die	 Genehmigung	 der	 vorübergehenden	
Ausfuhr	von	nationalem	Kulturgut	gemäß	§	22	Absatz	3	Satz	1	des	
Kulturgutschutzgesetzes	 wird	 gemäß	 §	 22	Absatz	 3	 Satz	 3	 des	
Kulturgutschutzgesetzes	auf	das	Landesamt	für	Kultur	und	Denk-
malpflege	übertragen.

§ 3 
Inkrafttreten

Diese	Landesverordnung	tritt	am	Tag	nach	der	Verkündung	in	Kraft.

Landesverordnung über die zuständigen Behörden nach dem Kulturgutschutzgesetz 
(Kulturgutschutz-Zuständigkeitslandesverordnung – KGSZstLVO M-V)

Vom 4. Juli 2017

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	B	224	-	26	-	1

Aufgrund	des	§	3	Absatz	1	Satz	2	des	Kulturgutschutzgesetzes	vom	31.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1914),	das	durch	Artikel	6	Absatz	13		
des	Gesetzes	vom	13.	April	2017	(BGBl.	I	S.	872,	889)	geändert	worden	ist,	und	§	14	Absatz	3	des	Landesorganisationsgesetzes	vom	
14.	März	2005	(GVOBl.	M-V	S.	98),	das	durch	Artikel	8	Nummer	8	des	Gesetzes	vom	28.	Oktober	2010	(GVOBl.	M-V	S.	615,	618)	
geändert	worden	ist,	in	Verbindung	mit	§	22	Absatz	3	Satz	3	des	Kulturgutschutzgesetzes	verordnet	die	Landesregierung:

Schwerin,	den	4.	Juli	2017

 Die Ministerpräsidentin Die Ministerin für Bildung, 
  Wissenschaft und Kultur 
 Manuela Schwesig Birgit Hesse
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